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Liebe Bürgerinnen und Bürger von Burkhardtsdorf,

am 26.05.2019 haben Sie einen neuen Gemeinderat gewählt. Altbekannte und auch einige neue Gesichter werden ab dem 26.08.2019,
dem Termin der konstituierenden Sitzung, ihren ehrenamtlichen Dienst an- und für die Gemeinde aufnehmen. Auf sie warten umfangrei-
che Aufgaben, Ziele und Herausforderungen bei der Bewahrung des Geschaffenen und der Weiterentwicklung bestehender Strukturen. 
Ging es in den Jahren nach der Bildung der Gemeinde im Jahr 1999 vorrangig um die Schaffung einer leistungsfähigen Infrastruktur
und das Aufholen des Investitionsrückstandes seit 1990, so steht in den kommenden Jahren insbesondere die Ausgestaltung des 
Leis tungsangebotes in der Gemeinde, etwa bei der Kinderbetreuung, im Mittelpunkt.

Es wird dabei darauf ankommen, mit Ihnen gemeinsam, die besten und auch realisier- bzw. leistbaren Lösungen zu finden. Ein gelun-
genes Beispiel hierfür ist die Übernahme des Bades in die Trägerschaft der Gemeinde und deren Ausgestaltung. Der Gemeinderat konn-
te auf einer soliden Grundlage den dauerhaften Erhalt des Freibades beschließen.

Die Arbeit im Gemeinderat war und ist gekennzeichnet von Sachkunde, Engagement und fairem Umgang miteinander. Die Sachfragen
und das Wohl des Ortes bestimmen Inhalt und Richtung der Diskussionen. Erfahrene Gemeinderäte aus allen Bereichen des täglichen
Lebens bereichern mit ihren persönlichen und beruflichen Kenntnissen die politische Arbeit.

Nach dieser Wahlperiode scheiden einige Gemeinderäte aus dem Gemeinderat aus. Ich möchte Sie Ihnen nachstehend noch einmal alle
nennen mit der Dauer ihres Engagements in der neugebildeten Gemeinde Burkhardtsdorf. Alle Genannten leisteten oder leisten auch
weiterhin vielfältigen ehrenamtlichen Dienst darüber hinaus. Den Ortschaftsräten in unserer Gemeinde möchte ich an dieser Stelle aus-
drücklich auch danken für die Unterstützung beim Bau der neuen Gemeinde Burkhardtsdorf seit 1999.

Johannes Weißbach                  1999 - 2019                         Franzl Uhlig                           1999 - 2019
Ina Reichel                               1999 - 2019                         Jürgen Findeklee                    1999 - 2015
Mathias Seifert                        2004 - 2019                         Bernd Rother                         2004 - 2019
Uta Windisch                           2009 - 2019                         Katrin Seyffert                       2014 - 2019
Thomas Reh                             2015 - 2019                                                                        

Ihnen gebührt unser aufrichtiger Dank für ihr jahrelanges Engagement. Auch ihren Partnern und Angehörigen möchte ich danken, weiß
ich doch aus eigener Erfahrung, wie schnell diese in „Mithaftung“ für vermeintliche falsche Entscheidungen genommen werden,
gleichsam blöd belatschert werden, wie wir auf dem Dorf sagen.

125 Jahre Engagement, Erfahrung und Herzblut für unser Dorf bringen diese Männer und Frauen gemeinsam auf die Waage. Sie wer-
den Ihnen und mir in der Zukunft fehlen. Als Mandatsträger und als Menschen.

Den von Ihnen neugewählten Gemeinderäten obliegt es nun, diese Lücke zu schließen. Sie haben Ihnen Ihr Vertrauen geschenkt und
verdienen Respekt für die Bereitschaft, im Gemeinderat mitzuwirken.

Drum suchet der Stadt Bestes heißt es in Jeremia 29,7.

Das war und ist der Auftrag, der uns alle vereint. Unsere dörfliche Gemeinschaft als Familie zu betrachten, bildet sie doch die Basis je-
der staatlichen Ordnung, wie es intakte Familien für eine gesunde Gesellschaft sind. Realitätssinn, Bescheidenheit, Nächstenliebe und
auch Verzicht tragen zum Gelingen bei. Auseinandersetzungen dürfen nicht das Herabsetzen oder gar Verletzen des Anderen zum Ziel
haben. Das persönliche Gespräch ist die Grundlage für den Diskurs und eben nicht die Hetze aus dem „digitalen Hinterhalt“.

In den vergangenen zwanzig Jahren durfte ich erleben, dass dies bis auf wenige unerfreuliche Ausnahmen der Leitfaden in unserem
Dorf gewesen ist. Ich wünsche Ihnen und unseren Kindern, dass dies auch in der Zukunft so bleibt, dass wir jeden Tag unseres Lebens
als ein kostbares Geschenk betrachten dürfen und uns gegenseitig bei der Erfüllung unserer Wünsche und Träume unterstützen.

Ihr 
Thomas Probst
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Schulabschluss 2018/2019
Am 28.06.2019 war es wieder soweit.
Insgesamt 71 Zehntklässler und 4 Neunt-
klässler konnten ihre Abschlusszeugnis-
se entgegennehmen. Nach emotionalen
Reden der Klassenlehrer und auch der
Schüler selber, wurde noch getanzt und
gelacht bis spät in die Nacht. Auch die
„Walter-Linke-Sozialstiftung“, vertreten
durch Herrn Klaus Kischkewitz, konnte
wieder 3 Schülerinnen mit dem Schüler-
preis auszeichnen. Lisa Uhlig (1,3), So-
phie Kupfer (1,3) und Melanie Drechsel
(1,5) konnten sich über die Auszeich-
nung freuen.  
An dieser Stelle noch einmal ein herzli-
ches Dankeschön an den Vorstand des
Ökumenischen Schulvereins, die Lehrer
und Eltern, welche sich alle mit größt-
möglicher Anstrengung für die Schüler
eingesetzt haben. (JJ)

Mitte: Lisa Uhlig mit 
Schulleiter Jakob Jonscher 

links: Sophie Kupfer mit dem Vor-
sitzenden der „Walter-Linke-Sozial-
stiftung“, Klaus Kischkewitz

links: Melanie Drechsel 
mit Klaus Kischkewitz

Klasse 10 a mit ihrer Klassenleiterin, Frau Schönherr

Klasse 10 b mit ihrem Klassenleiter, Herrn Wagner

Klasse 10 c mit ihrer Klassenleiterin, Frau Ihmels

(Fotos: Evangelische Oberschule Burkhardtsdorf)
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Gemeindeinformationen

Öffnungszeiten 
der Gemeindeverwaltung Burkhardtsdorf
Montag                                09:00 bis 11:30 Uhr
Dienstag                              09:00 bis 11:30 Uhr
                                            13:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag                         09:00 bis 11:30 Uhr
                                            13:00 bis 16:00 Uhr

Sprechzeiten des Bürgermeisters
nach telefon. Vereinbarung im Sekretariat     03721 2606-212

Öffnungszeiten des Zentralen Bürgerservice der Verwaltungs-
gemeinschaft Auerbach – Burkhardtsdorf – Gornsdorf 
in Gornsdorf, Hauptstraße 92
Montag                      09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag                    07:30 Uhr bis 12:00 Uhr

                            13:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Donnerstag                07:30 Uhr bis 12:00 Uhr

                            13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag                       09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Samstag                     am zweiten Samstag im Monat von 

                            09:00 Uhr bis 11:00 Uhr

Sprechzeiten des Bürgerpolizisten 
• jeden 1. Dienstag im Monat im Rathaus Auerbach 

von 16:00 bis 18:00 Uhr
• jeden 2. Dienstag im Monat im Rathaus Gornsdorf 

von 16:00 bis 18:00 Uhr
• jeden 3. Dienstag im Monat im Rathaus Meinersdorf  

von 16:00 bis 18:00 Uhr
• jeden 4. Dienstag im Monat im Rathaus Burkhardtsdorf 

von 16:00 bis 18:00 Uhr
Telefon Herr Winkelmann                        0172 3565870
Telefon Herr Schreier 0174 1856464

AKTUELLES  TELEFONVERZEICHNIS
der Ämter der Verwaltungsgemeinschaft
Auerbach-Burkhardtsdorf-Gornsdorf

Bereich Bürgermeister Gemeinde Auerbach
Bürgermeister      Herr Kretzschmann
Sekretariat             Frau Hinkel       03721 2606-112

Bereich Bürgermeister erfüllende Gemeinde     
Burkhardtsdorf
Bürgermeister      Herr Probst   
Sekretariat             Frau Brückner   03721 2606-212

Bereich Bürgermeister Gemeinde Gornsdorf
Bürgermeisterin  Frau Arnold
Sekretariat             Frau Schmidt     03721 2606-912

Allgemeine Verwaltung / Zentrale Dienste
Leiterin                                Frau Hock          03721 2606-231
Hauptamt                             Frau Hirsch        03721 2606-229
Personalamt                         Frau Kmuch      03721 2606-234
Hauptamt                             Frau Liebhaber  03721 2606-214
Hauptamt                             Frau Reiland      03721 2606-232
Hauptamt                             Frau Wehner      03721 2606-222
Hauptamt                             Frau Hinkel       03721 2606-112
Bibliothek                            Frau Böttger      03721 880913

Bürgerservice
Leiterin                     Frau Arnold                  03721 2606-912
                                  Frau Clauß                    03721 2606-936
                                  Frau Leverenz              03721 2606-236
                                  Frau Löschner              03721 2606-225
Standesamt               Frau Flath                    03721 2606-233

Investitionen/Bau/Liegenschaften
Leiter                         Herr Spiller                  03721 263664
                                                                       0174   3499642
Sachbearbeitung       Frau Mauersberger       03721 2606-228
                                  Frau Richter                 03721 2606-219
                                  Frau Walther                 03721 2606-220
                                  - dienstags 
                                  ab 13:00 Uhr                03721 2606-120
                                  Herr Gerschler             03721 2606-226

Servicebetrieb Gemeinde Burkhardtsdorf
Leiter                         Herr Spiller                  03721 263664
                                                                       0174   3499642

Finanzen
Leiterin                     Frau Hofmann              03721 2606-913
Haushalt Auerbach    Frau Gerber                  03721 2606-917
Haushalt Gornsdorf   Herr Anders                  03721 2606-918
Steuern                      Frau Ehrhardt               03721 2606-926
Steuern                      Frau Maier                    03721 2606-927
Kassenverwaltung     Frau Lange                   03721 2606-928
Kassenverwaltung     Herr Williger                03721 2606-914
Versicherungen         Frau Kunz                     03721 2606-916

Sprechzeiten der Ortsvorsteher 
der Gemeinde Burkhardtsdorf
• Ortschaft Burkhardtsdorf – Herr Hendrik Drechsel

nach telefonischer Vereinbarung – Telefon  03721/274992
oder                                                          0173/35 71 617

• Ortschaft Kemtau – Herr Johannes Weißbach
jeden 1. Dienstag im Monat, von 15:30 bis 17:30 Uhr 
im Gemeinschaftszentrum Kemtau, Zwönitztalstraße 12, EG
(Aushänge stets beachten, falls Änderungen)

• Ortschaft Meinersdorf – Frau Christine Radke
Jeden 1. Mittwoch im Monat von 17:00 bis 18:00 Uhr 
jeden 3. Mittwoch im Monat nach Vereinbarung
(Tel. 0172/9385539)

Sprechzeiten der Friedensrichter
Es bestehen folgende öffentliche Sprechstunden der Friedensrich-
ter, unabhängig von separat zu vereinbarenden Terminen:
- jeden ersten Montag im Monat 

von 18:00 – 19:00 Uhr am Sitz des Ortsvorstehers im 
Gemeinschaftszentrum in Kemtau,

- jeden ersten Donnerstag im Monat Sprechstunde 
von 17:00 – 18:00 Uhr im Rathaus in Auerbach,

- keine Sprechstunden an den gesetzlichen Feiertagen.
Zu den Sprechstunden ist keine Anmeldung erforderlich.
Telefonische Erreichbarkeiten:
Richard Bergmann   - Kontakt: 03721/38538
Vanya Weiß               - Kontakt: 03721/2685070                
E-Mail: friedensrichter@burkhardtsdorf-erzgebirge.de



Zwönitztal Kurier

C
M
Y
K

4 31. Juli 2019

Amtliche Bekanntmachung

■ Bekanntmachung zur 50. Sitzung des Gemeinderates Burkhardtsdorf am 01. Juli 2019

Nachfolgende Beschlüsse wurden gefasst:
(Beschlüsse werden nur auszugsweise veröffentlicht)

Beschluss-Nr.: 36/19                               (einstimmiger Beschluss)
Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur 4. Änderung der Sat-
zung über die Erhebung von Elternbeiträge und weitere Entgelte für
die Betreuung von Kindern in Kindereinrichtungen und in Tages-
pflege in der Gemeinde Burkhardtsdorf (Elternbeitragssatzung für
Kindereinrichtungen und Tagespflege).

Beschluss-Nr.: 37/19                               (einstimmiger Beschluss)
Der Gemeinderat Burkhardtsdorf beschließt die Finanzierung einer
Aufwendung und Auszahlung während der vorläufigen Haushalts-
führung im Haushaltsjahr 2019 zur Begleichung der Umlage laufen-
der Betrieb der LAG/Regionalmanagement 2019 in Höhe von
18.270,42 €.

Beschluss-Nr.: 38/19                               (einstimmiger Beschluss)
Der Gemeinderat Burkhardtsdorf beschließt die Finanzierung einer
investiven Auszahlung während der vorläufigen Haushaltsführung
im Haushaltsjahr 2019 für die Beschaffung eines Multifunktions-
fahrzeuges für den Servicebetrieb.

Beschluss-Nr.: 39/19                               (einstimmiger Beschluss)
Der Gemeinderat der Gemeinde Burkhardtsdorf beschließt die Auf-
tragsvergabe für die Beschaffung eines Multifunktionsfahrzeuges
für den Servicebetrieb der Gemeinde Burkhardtsdorf an die Firma
Mordelt Fahrzeugtechnik GmbH, Jagdschänkenstraße 27/27a in
09117 Chemnitz für einen Gesamtpreis i. H. v. 120.166,20  € brutto.

Beschluss-Nr.: 40/19                               (einstimmiger Beschluss)
Der Gemeinderat Burkhardtsdorf befürwortet den Bauantrag zur Er-
richtung eines Nebengebäudes, Flurstück Nr. 457/7 der Gemarkung
Burkhardtsdorf.

Beschluss-Nr.: 41/19                               (einstimmiger Beschluss)
Der Gemeinderat Burkhardtsdorf befürwortet den Bauantrag zum
Anbau an eine Doppelhaushälfte, Flurstück Nr. 950 der Gemarkung
Burkhardtsdorf.

Beschluss-Nr.: 42/19                               (einstimmiger Beschluss)
Der Gemeinderat Burkhardtsdorf beschließt die Finanzierung der
Maßnahme "Sanierung der Beachvolleyballanlage im Freibad Burk-
hardtsdorf" im Haushaltsjahr 2019 wie folgt:
- Auszahlungen entsprechend Haushaltsplan 2019 in Höhe von

69.000 €
- Einzahlungen aus in Aussicht gestellter Zuwendung in Höhe von

30.888 €
- Eigenmittel entsprechend Haushaltsplan 2019 in Höhe von

21.000 €
- Eigenmittel als überplanmäßige Auszahlung 2019 in Höhe von

17.112 € aus Instandhaltungsbudget des Ergebnishaushaltes.

Beschluss-Nr.: 43/19                               (einstimmiger Beschluss)
Der Gemeinderat Burkhardtsdorf beschließt, die Spenden und Zu-
wendungen, die die Gemeinde Burkhardtsdorf im Zeitraum vom
01.05.2019 bis 12.06.2019 erhalten hat anzunehmen.     

■ Informationen und Anfragen

Die Gemeinde Burkhardtsdorf informiert über das aktuelle Bauge-
schehen.

Im nicht öffentlichen Teil wurde ein Beschluss gefasst.

gez. Thomas Probst
Bürgermeister

■ Öffentliche Bekanntmachung
Haushaltssatzung der Gemeinde Burkhardtsdorf für das Haushaltsjahr 2019/2020

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 13.05.2019
folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019/2020 , der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Er-
träge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

                                                                                                                                                                                    Haushaltsjahre
                                                                                                                                                                       2019                               2020

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf                                                                              9.759.860,00 EUR         9.628.280,00 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf                                                                10.655.320,00 EUR       10.269.220,00 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf               895.460,00 EUR           -640.940,00 EUR

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf                                                                        660.850,00 EUR                5.000,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf                                                            172.400,00 EUR                       0,00 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf                488.450,00 EUR                5.000,00 EUR

- Gesamtergebnis auf                                                                                                                    -407.010,00 EUR           -635.940,00 EUR
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- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses 
aus Vorjahren auf                                                                                                                                    0,00 EUR                       0,00 EUR

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus 
Vorjahren auf                                                                                                                                          0,00 EUR                       0,00 EUR

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital 
gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf                                                                              578.500,00 EUR            568.050,00 EUR

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital 
gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf                                                                                         0,00 EUR                       0,00 EUR

- veranschlagten Gesamtergebnis auf                                                                                            171.490,00 EUR             -67.890,00 EUR

im Finanzhaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                                 9.679.060,00 EUR         9.040.650,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                                9.693.750,00 EUR         9.180.600,00 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der 

Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf    -14.690,00 EUR           -139.950,00 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                  2.066.000,00 EUR            929.630,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                  2.961.800,00 EUR            741.300,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                  -895.800,00 EUR            188.330,00 EUR

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittel-
überschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der
Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                   -910.490,00 EUR              48.380,00 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                              1.203.200,00 EUR                       0,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                             1.584.700,00 EUR            373.200,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                              -381.500,00 EUR           -373.200,00 EUR

- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf                                   -1.449.248,00 EUR           -324.820,00 EUR
                                                                                                                                                                                                                      

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen wird auf                                                                                                                  0,00 EUR                       0,00 EUR
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, 
die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf                                                                       0,00 EUR                       0,00 EUR
festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden darf, wird auf                                                                                  1.100.000,00 EUR         1.100.000,00 EUR
festgesetzt.

§ 5
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf                                                      320 Prozent                    320 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                                                                                                  420 Prozent                    420 Prozent
Gewerbesteuer auf                                                                                                                                     400 Prozent                    400 Prozent

§ 6
Die erfüllende Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft Auerbach–Burkhardtsdorf–Gornsdorf erhebt entsprechend der Neufassung der 
Gemeinschaftsvereinbarung vom 01.10.2014, § 7 a und § 7 c, zur Deckung ihres Finanzbedarfs eine Umlage 

von der 
1. Mitgliedsgemeinde Auerbach

für den Ergebnishaushalt laufende Verwaltungstätigkeit in Höhe von                                             454.000 EUR                 422.300 EUR
für den Finanzhaushalt laufende Verwaltungstätigkeit in Höhe von                                                 454.000 EUR                 422.300 EUR
für den Finanzhaushalt investive Umlage in Höhe von                                                                         3.200 EUR                            0 EUR
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Die Haushaltssatzung der Gemeinde Burkhardtsdorf für die Haus-
haltsjahre 2019 und 2020 wurde mit Bescheid vom 01.07.2019, Ak-
tenzeichen: 092.12/1-19-030.ig-12 durch die Rechtsaufsichtsbehör-
de des Landratsamtes Erzgebirgskreis nicht beanstandet.
Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vom 01.08.2019 bis 07.08.2019
öffentlich für jedermann zur Einsichtnahme in der Gemeinde Burk-
hardtsdorf, Am Markt 8, 09235 Burkhardtsdorf aus. Zum Zweck der

Einsicht in den Haushaltsplan ist das Rathaus wie folgt besetzt:

Montag: 07:00 bis 11:30 Uhr und 12:00 bis 15:30 Uhr
Dienstag: 07:00 bis 11:30 Uhr und 12:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch: 07:00 bis 11:30 Uhr und 12:00 bis 15:30 Uhr
Donnerstag: 07:00 bis 11:30 Uhr und 12:00 bis 16:00 Uhr
Freitag: 07:00 bis 12:00 Uhr.

und von der
2. Mitgliedsgemeinde Gornsdorf

für den Ergebnishaushalt laufende Verwaltungstätigkeit in Höhe von                                             349.900 EUR                 325.500 EUR
für den Finanzhaushalt laufende Verwaltungstätigkeit in Höhe von                                                 349.900 EUR                 325.500 EUR
für den Finanzhaushalt investive Umlage in Höhe von                                                                         2.500 EUR                            0 EUR

§ 7
Neue Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel veranschlagt sind, dürfen nur begonnen werden, wenn ein entsprechender Zuwendungs-
bescheid vorliegt. Überschreitungen der geplanten Eigenmittel bei Investitionsmaßnahmen bedürfen der Genehmigung im Rahmen der in
der Hauptsatzung festgelegten Grenzen und zuständigen Gremien.

Burkhardtsdorf, den 03.07.2019

Probst
Bürgermeister

■ Satzung zur 4. Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die 
Betreuung von Kindern in Kindereinrichtungen und in Tagespflege in der Gemeinde Burkhardtsdorf 
(Elternbeitragssatzung für Kindertageseinrichtungen und Tagespflege)

Aufgrund des § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 09. März 2018
(SächsGVBl. S. 62), der §§ 2 und 9 des Sächsischen Kommunalab-
gabengesetzes (SächsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 116), das zuletzt durch Artikel 8
des Gesetzes vom 13. Dezember 2017 (SächsGVBl. S. 626) geän-
dert worden ist sowie des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen
(SächsKitaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.05.2009
(SächsGVBl.S. 225), das zuletzt durch Artikel 22 des Gesetzes vom
14. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 782) geändert worden ist, hat
der Gemeinderat der Gemeinde Burkhardtsdorf in seiner Sitzung am
01. Juli 2019, Beschlussnummer 36/19, folgende Satzung beschlos-
sen:

Artikel 1
Änderungsbestimmungen

Die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren
Entgelten für die Betreuung von Kindern in Kindereinrichtungen
und in Tagespflege in der Gemeinde Burkhardtsdorf (Elternbeitrags-
satzung für Kindertageseinrichtungen und Tagespflege) vom
06.12.2016, zuletzt geändert durch die 1. Änderung der Satzung
über die Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für
die Betreuung von Kindern in Kindereinrichtungen und in Tages-
pflege in der Gemeinde Burkhardtsdorf wird wie folgt geändert:

1. Die Anlage wird wie folgt geändert:

Anlage zur Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen und
weiteren Entgelten für die Betreuung von Kindern in Kindertages-
einrichtungen und in Tagespflege in der Gemeinde Burkhardtsdorf
(Elternbeitragssatzung)

Kinderkrippe                                Familie        Alleinerziehend

10 Stunden Betreuung                                                                 
1. Kind                                         280,02 €                     252,02 €
2. Kind                                         168,01 €                     151,21 €
3. Kind                                           56,00 €                       50,40 €
9 Stunden Betreuung                                                                  
1. Kind                                         252,02 €                     226,82 €
2. Kind                                         151,21 €                     136,09 €
3. Kind                                           50,40 €                       45,36 €
7 Stunden Betreuung                                                                  
1. Kind                                         196,02 €                     176,41 €
2. Kind                                         117,61 €                     105,85 €
3. Kind                                           39,20 €                       35,28 €
6 Stunden Betreuung                                                                  
1. Kind                                         168,01 €                     151,21 €
2. Kind                                         100,81 €                       90,73 €
3. Kind                                           33,60 €                       30,24 €
4,5 Stunden Betreuung                                                                
1. Kind                                         126,01 €                     113,41 €
2. Kind                                           75,61 €                       68,05 €
3. Kind                                           25,20 €                       22,68 €
                                                                                                      
Kindergarten                                Familie        Alleinerziehend

10 Stunden Betreuung                                                                 
1. Kind                                         162,33 €                     146,10 €
2. Kind                                           97,40 €                       87,66 €
3. Kind                                           32,47 €                       29,22 €
9 Stunden Betreuung                                                                  
1. Kind                                         146,10 €                     131,49 €
2. Kind                                           87,66 €                       78,89 €
3. Kind                                           29,22 €                       26,30 €
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1. Auslegung Wählerverzeichnis  
Das Wählerverzeichnis für die Landtagswahl für die Wahlbezirke
der Gemeinde BURKHARDTSDORF wird in der Zeit vom
12. bis 16. August 2019 - während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten an Werktagen 

Montag         von 09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag        von 07:30 bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Donnerstag    von 07:30 bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag          von 09:00 bis 12:00 Uhr

in der:                  Gemeinde Burkhardtsdorf, 
                            Bürgerservice/Briefwahlstelle,
                            Hauptstraße 92, 09390 Gornsdorf

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Inner-
halb der Einsichtfrist kann der Wahlberechtigte von der Gemein-
de einen Auszug aus dem Wählerverzeichnis über die zu seiner
Person eingetragenen Daten verlangen. Jeder Wahlberechtigte
kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein
Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten
von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen
überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus de-
nen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wähler-
verzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung be-
steht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die
im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Abs. 1 des Bun-
desmeldegesetzes eingetragen ist. 

■ Öffentliche Bekanntmachung
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 
Sächsischen Landtag am 01. September 2019

7 Stunden Betreuung                                                                  
1. Kind                                         113,63 €                     102,27 €
2. Kind                                           68,18 €                       61,36 €
3. Kind                                           22,73 €                       20,45 €
6 Stunden Betreuung                                                                  
1. Kind                                           97,40 €                       87,66 €
2. Kind                                           58,44 €                       52,60 €
3. Kind                                           19,48 €                       17,53 €
4,5 Stunden Betreuung                                                                
1. Kind                                           73,05 €                       65,75 €
2. Kind                                           43,83 €                       39,45 €
3. Kind                                           14,61 €                       13,15 €
                                                                                                      
Hort                                               Familie        Alleinerziehend

9 Stunden Betreuung                                                                   
1. Kind                                         118,34 €                     106,50 €
2. Kind                                           71,00 €                       63,90 €
3. Kind                                           23,67 €                       21,30 €
8 Stunden Betreuung                                                                  
1. Kind                                         105,19 €                       94,67 €
2. Kind                                           63,11 €                       56,80 €
3. Kind                                           21,04 €                       18,93 €
7 Stunden Betreuung                                                                  
1. Kind                                           92,04 €                       82,83 €
2. Kind                                           55,22 €                       49,70 €
3. Kind                                           18,41 €                       16,57 €
6 Stunden Betreuung                                                                   
1. Kind                                           78,89 €                       71,00 €
2. Kind                                           47,33 €                       42,60 €
3. Kind                                           15,78 €                       14,20 €
5 Stunden Betreuung                                                                   
1. Kind                                           65,74 €                       59,17 €
2. Kind                                           39,45 €                       35,50 €
3. Kind                                           13,15 €                       11,83 €
4 Stunden Betreuung                                                                   
1. Kind                                           52,59 €                       47,33 €
2. Kind                                           31,56 €                       28,40 €
3. Kind                                           10,52 €                         9,47 €
3 Stunden Betreuung                                                                   
1. Kind                                           39,45 €                       35,50 €
2. Kind                                           23,67 €                       21,30 €
3. Kind                                             7,89 €                         7,10 €

Artikel 2
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 01.09.2019 in Kraft. 

Burkhardtsdorf, den 09.07.2019

Probst
Bürgermeister

Hinweise nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 der SächsGemO gelten Satzungen, die unter
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften zustandegekom-
men sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an
gültig zustandegekommen.

Dies gilt nicht, wenn:
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist;
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Geneh-

migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden
sind;

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat;

4. vor Ablauf der in § 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat

oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegen-

über der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes,
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 und 4 geltend gemacht worden,
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann
diese Verletzung geltend machen.
Die Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntma-
chung der Satzung auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung
der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und die
Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.
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Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich,
welches nur von einem Bediensteten der Gemeinde bedient wer-
den darf.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist
oder einen Wahlschein hat.

2. Einspruch / Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält,
kann innerhalb der Auslegungsfrist und den unter Punkt 1 ge-
nannten Öffnungszeiten, spätestens am 16. August 2019 bis
12:00 Uhr 

bei der                 Gemeinde Burkhardtsdorf, 
                            Bürgerservice / Briefwahlstelle, 
                            Hauptstraße 92, 09390 Gornsdorf

Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch
Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. Soweit die be-
haupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, hat der Antragsteller
die erforderlichen Beweismittel beizufügen.

3. Wahlbenachrichtigung 
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind,
erhalten bis spätestens zum 11. August 2019 eine Wahlbenach-
richtigung. Die Benachrichtigungen enthalten auf der Rückseite
einen Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahl-
scheins. In der Wahlbenachrichtigung sind der Wahlbezirk und
der Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu wäh-
len haben. Barrierefrei zugängliche Wahlräume sind mit einem
Rollstuhlpiktogramm gekennzeichnet. Ein Verzeichnis der bar-
rierefrei zugänglichen Wahlräume wird in der Wahlbekanntma-
chung veröffentlicht. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis
einlegen bzw. die Berichtigung des Wählerverzeichnisses bean-
tragen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht
nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis ein-
getragen werden und die bereits Wahlschein und Briefwahlunter-
lagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wahlschein
Wer einen Wahlschein hat, kann durch Stimmabgabe in einem
beliebigen Wahlraum des Wahlkreises 13 – Erzgebirge 1 oder
durch Briefwahl an dieser Wahl teilnehmen.

5. Voraussetzungen für die Beantragung eines Wahlscheins
5.1. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.1.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-

rechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die An-

tragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach §
16 Abs. 1 der Landeswahlordnung bis zum 11.08.2019
oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis
nach § 19 Abs. 1 Landeswahlordnung bis zum
16.08.2019 versäumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ab-
lauf der Antragsfrist nach § 16  Abs. 1 der Landeswahl-
ordnung oder der Einspruchsfrist nach § 19 Abs. 1 der
Landeswahlordnung entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt
worden und die Feststellung erst nach Abschluss des

Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehör-
de gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Wahlberechtigten bis zum 30.08.2019, 16:00 Uhr münd-
lich, aber nicht fernmündlich (telefonisch) sowie schriftlich, 

bei der                 Gemeinde Burkhardtsdorf, 
                            Bürgerservice / Briefwahlstelle, 
                            Hauptstr. 92, 09390 Gornsdorf

oder elektronisch in dokumentierbarer Form beantragt werden.
Die Schriftform gilt auch durch Telefax, Telegramm, Fernschrei-
ben oder E-Mail gewahrt.
Im Fall nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen
des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag,
13:00 Uhr gestellt werden. Wahlberechtigte, die glaubhaft versi-
chern, dass ihnen der beantragte Wahlschein nicht zugegangen
ist, können bis zum Tag vor der Wahl, 12:00 Uhr, einen neuen
Wahlschein beantragen. Im Antrag sind die Anschrift des Wahl-
berechtigten und sein Geburtsdatum oder die laufende Nummer,
unter der er im Wählerverzeichnis geführt wird, anzugeben. 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte
können aus den unter Nr. 5.1.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen
Gründen den Antrag auf Erteilung von Wahlscheinen noch bis
zum Wahltag, 13:00 Uhr, stellen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss mittels schriftli-
cher Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Wahlbe-
rechtigte mit Behinderungen können sich der Hilfe einer ande-
ren Person bedienen. 

6. Wahlunterlagen
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
- einen amtlichen grünen Wahlumschlag,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu-

rückzusenden ist, versehenen gelben Wahlbriefumschlag und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Holt der Wahlberechtigte persönlich den Wahlschein und die
Briefwahlunterlagen ab, so kann er die Briefwahl an Ort und
Stelle ausüben. Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlun-
terlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechti-
gung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmäch-
tigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat
sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen
schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmäch-
tigte Person auszuweisen.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem
Stimmzettel im Wahlumschlag und dem Wahlschein so rechtzei-
tig an die angegebene Stelle senden, dass der Wahlbrief dort am
Wahltag bis spätestens 16:00 Uhr eingeht. Er kann auch bei
der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.
Später eingehende Briefe werden nicht berücksichtigt.
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer
körperlichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung an der
Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe ei-
ner anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Le-
bensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hil-
fe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffe-
nen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist



eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme er-
folgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert, oder wenn ein Interes-
senkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Ge-
heimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfelei-
stung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 

7. Informationen zum Datenschutz
Diese Bekanntmachung ist zugleich die datenschutzrechtliche
Information der Betroffenen im Sinne von Artikel 13 der Da-
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO):

7.1   a) Wurde ein Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis
gestellt oder Einspruch gegen die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit des Wählerverzeichnisses eingelegt, so erfolgt die
Verarbeitung der in diesem Zusammenhang angegebenen
personenbezogenen Daten zur Bearbeitung des Antrages
bzw. des Einspruchs auf der Grundlage von Artikel 6 Ab-
satz 1 Buchstabe c und e der DSGVO i. V. m. § 16 und 19
der Landeswahlordnung.

b) Wurde ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gestellt
oder haben Sie eine Vollmacht für die Beantragung eines
Wahlscheins und/oder die Abholung des Wahlscheins mit
Briefwahlunterlagen ausgestellt, erfolgt die Verarbeitung
der in diesem Zusammenhang angegebenen personenbezo-
genen Daten zur Bearbeitung des Antrages auf der Grund-
lage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und e der DSGVO
i. V. m. § 17 Abs. 2 des Sächsischen Wahlgesetzes und der
§§ 22 bis 24 der Landeswahlordnung. Die Angaben im
Rahmen der Erklärung des Bevollmächtigten, dass er nicht
mehr als vier Wahlberechtigte bei der Empfangnahme ver-
tritt, dienen dazu, die Berechtigung des Bevollmächtigten
für die Beantragung eines Wahlscheins bzw. die Berechti-
gung für den Empfang des Wahlscheins und der Briefwahl-
unterlagen zu prüfen (§ 23 Abs. 1 Satz 6, § 24 Abs. 6 Lan-
deswahlordnung).

c) Die Gemeinde führt Verzeichnisse über erteilte Wahlschei-
ne, § 24 Abs. 7 Landeswahlordnung, ein Verzeichnis über
für ungültig erklärte Wahlscheine, § 24 Abs. 8 Satz 1 Lan-
deswahlordnung  sowie ein Verzeichnis über die Bevoll-
mächtigten und die an sie ausgehändigten Wahlscheine, 
§ 24 Abs. 6 Satz 4 Landeswahlordnung.

7.2 Sie sind nicht verpflichtet, die personenbezogenen Daten be-
reitzustellen. Eine Bearbeitung des Antrages auf Eintragung in
das Wählerverzeichnis, des Einspruchs gegen das Wählerver-
zeichnis und des Antrages auf Erteilung eines Wahlscheins so-
wie die Erteilung bzw. Aushändigung des Wahlscheins und der
Briefwahlunterlagen an einen Bevollmächtigten ist ohne die
Angaben nicht möglich.

7.3 Verantwortlich für die Verarbeitung der angegebenen perso-
nenbezogenen Daten ist die Gemeinde. Die Kontaktdaten des
behördlichen Datenschutzbeauftragten sind: Datenschutzbe-
auftragter Alexander Krauß, Am Markt 8, 09235 Burkhardts-
dorf, Tel. 03721/2606-0,  post@akrauss.de.

7.4 Im Falle einer Beschwerde gegen die Versagung der Eintragung
ins Wählerverzeichnis, gegen die Ablehnung des Einspruchs ge-
gen das Wählverzeichnis oder gegen die Versagung des Wahl-
scheins ist Empfänger der personenbezogenen Daten der Kreis-
wahlleiter im Landratsamt Erzgebirgskreis, Dietmar Bastian,
Paulus-Jenisius-Straße 24, 09456 Annaberg-Buchholz. 

7.5 Wählerverzeichnisse, Wahlscheinverzeichnisse, Verzeichnisse
ungültiger Wahlscheine sowie Verzeichnisse über die Bevoll-
mächtigten und die an sie ausgehändigten Wahlscheine sind
nach Ablauf von sechs Monaten seit der Wahl zu vernichten,
soweit nicht gemäß § 78 Abs.3 Landeswahlordnung mit Rück-
sicht auf ein schwebendes Wahlprüfungsverfahren etwas ande-
res anordnet oder sie für die Strafverfolgungsbehörde zur Er-
mittlung einer Wahlstraftat von Bedeutung sein können.

7.6 Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen stehen Ihnen
folgende Rechte zu:
- auf Auskunft über Sie betreffende personenbezogene Daten

(Artikel 15 DSGVO)
- auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen perso-

nenbezogenen Daten (Art.16 DSGVO)
- auf Löschung personenbezogener Daten (Artikel 17

DSGVO)
- auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener

Daten (Artikel 18 DSGVO).
Einschränkungen ergeben sich aus den wahlrechtlichen Vor-
schriften, insbesondere durch die Vorschriften über das Recht
auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und den Erhalt ei-
ner Kopie, § 17 Abs.1 Sächsisches Wahlgesetz i. V. m. § 18
Abs. 2 und 3 der Landeswahlordnung, durch die Vorschriften
über Einspruch und Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis,
§ 19 Landeswahlordnung.

7.7 Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung der Sie betreffen-
den personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt, kön-
nen Sie Ihre Beschwerde an den Sächsischen Datenschutzbe-
auftragten (Postanschrift: Sächsischer Datenschutzbeauftrag-
ter, Postfach 12 00 16, 01001 Dresden; E-Mail:
saechsdsb@slt.sachsen.de) richten.

Burkhardtsdorf, 23.07.2019

Probst
Bürgermeister
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In den Wahlbenachrichtigungen, die den in das Wählerverzeich-
nis eingetragenen Wahlberechtigten im Zeitraum vom 22. Juli
2019 bis zum 11. August 2019 übersandt werden, sind der Wahl-
bezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte
wählen kann. Wenn der Wahlraum barrierefrei erreichbar ist, be-
findet sich auf der Wahlbenachrichtigung unter dem Wahlraum
das entsprechende Symbol für Barrierefreiheit (Rohlstuhlpikto-
gramm). Andernfalls findet sich an dieser Stelle das durchgestri-
chene Symbol. Ein Verzeichnis der barrierefrei zugänglichen
Wahlräume liegt während der allgemeinen Öffnungszeiten im
Bürgerservice der Gemeinde Burkhardtsdorf, Hauptstraße 92,
09390 Gornsdorf zur Einsichtnahme aus. Die Gemeinde Auer-
bach verfügt über keine barrierefrei zugänglichen Wahllokale.   
Der Briefwahlvorstand tritt zur Durchführung der Zulassungs-
prüfung und anschließenden Ermittlung des Briefwahlergebnis-
ses am 01.09.2019 um 16:00 Uhr im Rathaus (Sitzungssaal), Am
Markt 8, 09235 Burkhardtsdorf zusammen.

3. Ausübung des Wahlrechts
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Perso-
nalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbe-
nachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln. Jeder
Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel
ausgehändigt. Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufen-
der Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis die Namen der Direktbewerber

der zugelassenen Kreiswahlvorschläge, bei Kreiswahlvor-
schlägen von Parteien außerdem den Namen der Partei und,
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, bei
anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem das Kennwort und
rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die
Kennzeichnung.
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Gemeinde Burkhardtsdorf als erfüllende Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft

■ Wahlbekanntmachung

1. Am 01. September 2019 findet die Wahl zum 7. Sächsischen Landtag statt. Die Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 

2. Die Gemeinde Burkhardtsdorf ist in folgende 7 Wahlbezirke eingeteilt:

Wahl-             Abgrenzung des Wahlbezirks                                                                              Bezeichnung
bezirk-Nr.                                                                                                                                     des Wahlraums                     

01                  Am Hang, Burkhardtsdorfer Straße, Gelenauer Straße, Grüner Weg,                   Freiwillige Feuerwehr Kemtau
                       Mühlenweg, Südweg, Waldweg, Weißbacher Straße,                                            Zwönitztalstraße 34
                       Zwönitztalstraße 23 bis 40                                                                                     09235 Burkhardtsdorf            

02             Auental, Ahornweg, Am Geiersberg, Bergstraße 1 bis 47a und Nr. 55,                Gemeinschaftszentrum Kemtau 
                       Lindenweg, Zwönitztalstraße 3 bis 21                                                                   Zwönitztalstraße 12
                                                                                                                                                      09235 Burkhardtsdorf

03             Alte Gasse, Am Feldrain, Berbisdorfer Straße, Bergstraße 50a bis 52                  Freiwillige Feuerwehr Eibenberg 
                       und 55a bis 75, Dittersdorfer Weg, Einsiedler Straße,                                           Berbisdorfer Straße 5a
                       Klaffenbacher Straße, Neue Gasse, Wiesenweg                                                    09235 Burkhardtsdorf            

04             Am Auenberg, Am Bahnhof, Annaberger Straße, Becherstraße,                          Büroräume
                       Chemnitzer Straße 1 bis 7c, Dachsberg, Eibenberger Straße,                               Am Auenberg 4a
                       Kemtauer Straße, Mühlweg, Randsiedlung, Talstraße,                                          09235 Burkhardtsdorf
                       Untere Hauptstraße 37, 39, 41 bis 47, Winkel, Zöpfelsteig                                   

05             Am Niclasberg, Am Lehn, Am Sportplatz, Canzlerstraße,                                    Regenbogen Jugendtreff 
                       Chemnitzer Straße 8 bis 21, 24 und 25, Damaschkestraße, Eigene Scholle,              Platz der Jugend 12
                       Gartenweg, Hofweg, Karl-Marx-Straße, Klosterhang, Neue Straße,                    09235 Burkhardtsdorf
                       Otto-Schüngel-Straße, Platz der Jugend, Sommerleite, Zeile                                

06             Adorfer Straße, Ahnerweg, Alte Poststraße, Amselring, Am Markt,                     Eurofoam arena  
                       Am Mühlberg, An der alten Poststraße, Dorfweg, Finkenweg,                             Topfmarkt 15
                       Kirchsteig, Lerchensteig, Lessingstraße, Meisenweg, Obere Hauptstraße,          09235 Burkhardtsdorf
                       Seilerweg, Topfmarkt, Turnstraße, Uferstraße, Untere Hauptstraße 1 bis 10,       
                       12 bis 30, 34 bis 36, Wüsteweg, Zeisigwinkel                                                       

07                  Adorfer Weg, Alte Dorfstraße, Alte Thalheimer Straße, Am Skihang,                  Rathaus Meinersdorf 
                       An den Hofwiesen, Anton-Günther-Straße, August-Bebel-Straße,                       Rathausplatz 3
                       Äußere Gewerbestraße, Bahnhofstraße, Ernst-Thälmann-Straße,                        09235 Burkhardtsdorf
                       Gartenstraße, Goethestraße, Hauptstraße, Hoher Weg, Innere Gewerbestraße,         
                       Jahnsdorfer Straße, Kurze Straße, Meinersdorfer Straße, Pestalozziweg,             
                       Rathausplatz, Schulstraße, Sonnenstraße, Straße des Friedens, Teichweg, 
                       Waldstraße                                                                                                             



Zwönitztal Kurier31. Juli 2019 11

C
M
Y
K

b) für die Wahl nach Landeslisten die Bezeichnung der Partei-
en, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese,
und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der zugelas-
senen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung ei-
nen Kreis für die Kennzeichnung.

Jeder Wähler hat eine Direktstimme und eine Listenstimme. Das
Stärkeverhältnis der Parteien im Sächsischen Landtag errechnet
sich nur aus der Anzahl der Listenstimmen. Der Wähler gibt

seine Direktstimme in der Weise ab, dass er auf dem linken Teil
des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber
sie gelten soll und

seine Listenstimme in der Weise, dass er auf dem rechten Teil
des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesli-
ste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des
Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeich-
net und in der Weise einzeln gefaltet werden, dass seine Stimm-
abgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht gefilmt
oder fotografiert werden.

4. Öffentlichkeit
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung
erfolgende Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse im
Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wahlschein
Wähler, die einen Wahlschein besitzen, können an der Wahl im
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist
- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses

Wahlkreises oder
- durch Briefwahl teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde
einen amtlichen Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel einen
amtlichen grünen Wahlumschlag und einen amtlichen gelben
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem
Stimmzettel (im verschlossenen Wahlumschlag) und dem unter-
schriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens
am Wahltag bis 16:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei
der angegebenen Stelle abgegeben werden.

6. Sonstige Vorschriften
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur
persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen
Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 13 Ab-
satz 4 des Sächsischen Wahlgesetzes). Ein Wahlberechtigter, der
des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen Beeinträch-
tigung oder einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme ge-
hindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person be-
dienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäu-
ßerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfe-
leistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlbe-
rechtigten ersetzt oder verändert, oder wenn ein Interessenkon-
flikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 des Sächsischen

Wahlgesetzes). Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges
Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assi-
stenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder
ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten ei-
ne Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und
3 des Strafgesetzbuches). 

Burkhardtsdorf, 23.07.2019

Probst
Bürgermeister

■ Bekanntmachung

Planfeststellung für das Bauvorhaben
Chemnitzer Modell Stufe 2 

Ausbau Bahnhof Chemnitz-Süd (a) - 
Bahnhof Thalheim (e) und Bahnhof Zwönitz

km 3,060 - km 36,555 Strecke Chemnitz Hbf - Aue (6645)

in der Gemeinde Burkhardtsdorf

Der Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahn-Bundesamtes vom
01.07.2019 (Az. 521ppw/016-2016#065) liegt mit einer Ausferti-
gung des festgestellten Planes (einschließlich der Rechtsbehelfsbe-
lehrung) in der Zeit vom 05.08.2019 bis 19.08.2019 im Zimmer 12
der Gemeinde Burkhardtsdorf, Am Markt 8, 09235 Burkhardtsdorf,
während der Dienststunden zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 
Der Planfeststellungsbeschluss und der festgestellte Plan können
nach Terminvereinbarung unter der Telefonnummer +49 (351)
4243-120 auch beim Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Dresden,
August-Bebel-Straße 10, 01219 Dresden, eingesehen werden. Der
Planfeststellungsbeschluss wird auch im Internet (www.eisenbahn-
bundesamt.de) veröffentlicht. 
Mit dem Ende der gesetzlichen Auslegungsfrist von zwei Wochen
gilt der Beschluss den Betroffenen gegenüber, an die keine persönli-
che Zustellung erfolgt ist, als zugestellt (§ 74 Abs. 4 Satz 3 Verwal-
tungsverfahrensgesetz). Mit dieser Auslegung wird auch der Pflicht
nach § 27 Satz 1 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung,
den Beschluss öffentlich bekannt zu machen, entsprochen.

Burkhardtsdorf, den 09.07.2019

Probst, Bürgermeister

■ Impressum:
Herausgeber: Gemeindeverwaltung Burkhardtsdorf, Am Markt 8, 09235
Burkhardtsdorf, Tel.: (03721) 2606-0, E-Mail: rathaus@          burkhardts-
dorf.de • verantwortlich für den amtlichen Teil: Bürgermeister Thomas
Probst • verantwortlich für den übrigen Inhalt: Vereine von Burkhardts-
dorf und Kirchengemeinden.
Gesamtherstellung: RiEDEL GmbH & Co. KG – Verlag für Kommunal- und
Bürgerzeitungen Mitteldeutschland, Gottfried-Schenker-Str. 1, 09244 Lichte-
nau OT Ottendorf, Tel. 037208 876-100, E-Mail: info@riedel-verlag.de • Es
gilt Anzeigenpreisliste 2016.
Verteilung: Freie Presse / Lokalanzeiger Beilagenmanagement
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Gemeindeinformationen

■ Bürgerinformation
Schnelles Internet für die Gemeinde Burkhardtsdorf 
mit den Vorwahlen 03721 und 037209

In der Gemeinde Burkhardtsdorf profitieren bereits viele Haushalte
von den neuen leistungsfähigen Internet-Anschlüssen. Die letzte In-
betriebnahme erfolgt im Sommer. 

Was für Kunden wichtig ist: Die schnellen Internetanschlüsse
kommen nicht von allein in die Haushalte. Die Kunden müssen selbst
aktiv werden. Für bereits bestehende Anschlüsse erfolgt keine auto-
matische Anpassung der Geschwindigkeit. Wer bereits einen DSL-
Anschluss von der Telekom nutzt, kann ebenfalls ins neue Netz wech-
seln. Das Vertriebsteam der Telekom informiert zum Ausbau und steht
den Einwohnern für die Beratung und Beauftragung gerne zur Verfü-
gung. Für eine persönliche Beratung genügt ein Besuch im:
Telekom-Shop Aue, Poststr. 2, 08280 Aue
Mo–Fr. 09:00 bis 18:30 Uhr und Samstag 09:00 bis 13:00 Uhr
Telefon: 03771-53003, E-Mail: daniel.grasselt@telekom.de

Beratung Vor Ort
Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen eine Beratung vor Ort an:

am 27.08.2019 in der Zeit von 09:00 bis 18:00 Uhr
im Rathaus der Gemeindeverwaltung Burkhardtsdorf, 

Am Markt 8, 09235 Burkhardtsdorf.

Zwei Mitarbeiter der Telekom Shops werden bei Ihnen vor Ort sein.
In dieser Zeit können Sie sich individuell rund um Ihren Tarif und
die erforderlichen Geräte für das neue Internet beraten lassen. Um
Sie kompetent beraten zu können, bringen Sie bitte Ihre letzte Tele-
fonrechnung mit.

■ Schulanmeldung

Werte Eltern der Schulanfänger 2020,
die Schulanmeldung für alle Kinder der Gemeinde Burkhardtsdorf,
welche ab dem Schuljahr 2020/2021 die Grundschule Burkhardts-
dorf besuchen werden, findet 

am Dienstag 10.09.2019 in der Zeit von 15:00 – 17:00 Uhr  und
am Donnerstag, 12.09.2019 in der Zeit von 16:00 – 18:00 Uhr  

im Atrium der Grundschule Burkhardtsdorf statt.

Es kommen alle Kinder zur Anmeldung, welche in der Zeit vom
01.07.2013 bis 30.06.2014 geboren sind, da sie schulpflichtig wer-
den. Außerdem können die Eltern ihr Kind anmelden, wenn es bis
zum 30.09.2014 geboren ist und sie es einschulen möchten.
Bitte bringen Sie Ihr Kind und die Geburtsurkunde zum Termin mit.

Hinweis: 
Alle Eltern, welche für ihr Kind eine Einschulung außerhalb
des geltenden Schulbezirkes vorsehen, müssen trotzdem den
Termin zur Schulanmeldung wahrnehmen.
Ausnahme bildet nur die Anmeldung an einer Grundschule in
freier Trägerschaft, welche bereits die Anerkennung durch das
Staatsministerium für Kultus besitzt. Bei Nutzung dieser
Möglichkeit, bitten wir Sie aber um eine Information.

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, diese Termine wahrzunehmen,
setzen Sie sich bitte telefonisch oder per E-Mail mit uns in Verbin-
dung.
GS Burkhardtsdorf     Tel. 03721/22688
                                   E-Mail: gs.burkh.burkhardtsdorf@t-online.de

gez. G. Löser
Schulleiterin der Grundschule 
Burkhardtsdorf

■ Samstagsöffnungzeiten des Bürgerservice in 
Gornsdorf

Neben den erweiterten Öffnungszeiten dienstags ab 07:30 Uhr und
bis 19:00 Uhr sowie donnerstags ab 07:30 Uhr und bis 18:00 Uhr
stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen zusätzlich immer am 2. Samstag
im Monat in der Zeit von 09:00 bis 11:00 Uhr für Ihre melderechtli-
chen Angelegenheiten zur Verfügung. 

Bitte beachten Sie:
Im Jahr 2019 kommt es aufgrund der anstehenden Wahl im Sep-
tember 2019 zu folgender Verschiebung:
Die Samstagssprechzeit findet am Samstag vor der Wahl, am
31.08.2019 statt, dafür entfällt die reguläre Sprechzeit am
10.08.2019!

Wir bitten um entsprechende Beachtung. Vielen Dank.

Fachbereich Bürgerservice

■ Patenschaften für Grundstückspflege  

Werte Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Burkhardtsdorf,
immer wieder werden wir von Anwohnerinnen und Anwohnern auf
den zunehmenden Vandalismus, die Verschmutzung und die Verwahr-
losung der öffentlichen Räume hingewiesen. Dem möchte die Ge-
meinde Burkhardtsdorf gemeinsam mit den Anwohnern durch Über-
nahme von Patenschaften "über ein Stück Gemeinde" entgegenwirken. 
Mit der Partnerschaft soll versucht werden, die optische Aufwertung
unseres Ortes zu stärken. Dabei übernehmen die Partner (Anwohner
und Gemeinde) jeweils unterschiedliche Aufgaben.
Bei einer Patenschaft übernehmen die Anwohner die Aufgabe, ein
von ihnen bestimmtes öffentliches Grundstück regelmäßig auf Ver-
unreinigungen zu überprüfen, kleinere Verunreinigungen ggf. selbst
zu entfernen und größere Verunreinigungen den verantwortlichen
städtischen oder sonstigen Stellen zu melden. Wenn notwendig, wer-
den einzelne Bereiche gemäht, von Unkraut befreit, Pflanzen bei
längerer Trockenheit getränkt und ggf. notwendige Neuanpflanzun-
gen im kleineren Rahmen selbst vorgenommen.
Falls Spielgeräte, Zäune oder Abfalleinrichtungen auf den betreuten
Grundstücken defekt sind, bzw. zerstört oder entfernt wurden, mel-
den die Anwohner dies den verantwortlichen kommunalen Stellen.
Sollten Sie Interesse an einer solchen Partnerschaft haben oder ein

Stück Land für Hasenfutter oder ähnliches benötigen, dann melden
Sie sich bitte einfach bei der Gemeinde Burkhardtsdorf:

Herr Spiller 0174/34 99 642
Herr Gerschler (03721) 2606-226.

Ihr ehrenamtlicher Einsatz wird natürlich mit der Zahlung einer Auf-
wandspauschale seitens der Gemeinde Burkhardtsdorf unterstützt. 

Ihr Kommunaler Service Betrieb der Gemeinde Burkhardtsdorf.
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■ Antrag auf Übernahme der Elternbeiträge für 
Kindertagesbetreuung

Ab dem 01.08.2019 tritt das sogenannte Gute-KiTa-Gesetz in
Kraft. Mit dem neuen Gesetz ändert sich die bisherige Anspruchs-
berechtigung für die Übernahme der  Elternbeiträge.
Elternbeiträge können weiterhin auf Antrag bei geringerem
Einkommen mit Prüfung der Einkommensverhältnisse übernom-
men werden. 
Darüber hinaus erfolgt die Übernahme bei Bezug folgender Sozial-
leistungen ohne gesonderte Einkommensprüfung:
• Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem So-

zialgesetzbuch II (Arbeitslosengeld II)
• Leistungen nach dem dritten und vierten Kapitel des Sozialge-

setzbuch XII (Sozialhilfe)
• Leistungen nach den §§ 2 und 3 Asylbewerberleistungsgesetz
• Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz
• Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz.

Antragsformulare erhalten Sie beim Landratsamt Erzgebirgskreis,
Referat Jugendhilfe, Bereich Elternbeiträge bzw. in allen Dienstge-
bäuden des Landratsamtes (Empfang) und online unter
www.erzgebirgskreis.de ! Rubrik Bürgerservice ! Formulare !
Sachgebiet Wirtschaftliche Jugendhilfe ! Übernahme Elternbei-
trag für Kita und Kindertagespflegestellen – Antrag und Merkblatt.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte unter Tel. (037296) 591-2031
an das Referat Jugendhilfe.

■ Schöpfverbot an Gewässern im Erzgebirgskreis

Die Untere Wasserbehörde des Erzgebirgskreises weist darauf hin,
dass es strengstens untersagt ist, Wasser mittels Pumpvorrichtungen
zu entnehmen. Auch das im Regelfall zulässige Schöpfen mit Hand-
gefäßen – sogenannter Gemeingebrauch – sollte unterbleiben. Bei
anhaltender Trockenheit und entsprechend niedrigen Wasserständen
können bereits geringfügige Wasserentnahmen nachteilige Auswir-
kungen auf die Gewässerökologie haben.
Wegen der anhaltenden Trockenheit sind die Wasserstände in den
Gewässern des Erzgebirgskreises flächendeckend derzeitig sehr
niedrig und die Abflüsse gering. Dadurch sind wasserabhängige
Pflanzen und Tiere teilweise stark beeinträchtigt. Durch niedrige
Wasserstände und steigende Wassertemperaturen sinkt der Sauer-
stoffgehalt des Wassers. Das mindert die Selbstreinigungskraft der
Gewässer - es wachsen vermehrt Algen, Fische und Kleinstlebewe-
sen sterben. Abpumpen, Ableiten bzw. teilweise sogar Schöpfen von
Wasser aus den Bächen verschärft diese Situation.
Nach den Wettervorhersagen ist auch weiterhin nicht mit größeren
Niederschlagsmengen zu rechnen. Lokal begrenzte Regenschauer
und Gewitterregen können kaum zu einer Entspannung der Niedrig-
wassersituation beitragen. 
Die Wasserentnahme ist daher nicht mehr durch den Anlieger-, Ei-
gentümer- und Gemeingebrauch gedeckt und somit unzulässig.
Auf keinen Fall dürfen Bachläufe durch das Wasserentnehmen aus-
trocknen. Dies gilt auch für die Entnahme durch Eigentümer und
Nutzer von Grundstücken an Bächen, Kleingärtner,  Kleingarten-
vereine und Gemeinden.
Werden bei Gewässerkontrollen Verstöße festgestellt, kann dies als
Ordnungswidrigkeit geahndet werden und ein Bußgeld bis zu
50.000 Euro nach sich ziehen.

Informationen zum Durchfluss und zu den Wasserständen der
Hauptfließgewässer liefern die Daten des Landeshochwasserzen-
trums unter www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/hwims/
portal/web/wasserstand-uebersicht.

Für Fragen zum geltenden Wasserrecht steht die Untere Wasserbe-
hörde des Erzgebirgskreises zu den allgemeinen Sprechzeiten tele-
fonisch unter 03735 601-6190 zur Verfügung sowie per Mail unter
Umwelt-Landwirtschaft@kreis-erz.de.

■ Notrufe/Allgemeine Rufnummern/
Bereitschaftsdienste

Polizei .................................................................................110
Feuerwehr............................................................................112
Rettungsdienst/Notarzt........................................................112
Giftnotruf...........................................................(0361) 730730
Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst............................116 117
zahnärztlicher Notdienst ................www.zahnarzt-notdienst.de
Sperr-Notruf ................................................................116 116
(zentrale Rufnummer zur Sperrung von EC- und Kreditkarten, Personalausweis so-

wie elektr. Berechtigungen)

Regionaler Zweckverband Wasserversorgung (03763) 405 405
(Trinkwasser)

Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge.....(03774) 144-0
(Abwasser)

Störungsmeldung (kostenfrei) .............................(0800) 2305070
eins energie in sachsen GmbH & Co. KG ........(0371) 451 444
(Wärmeversorgung)

Deutsche Telekom GmbH (Störungsmeldung) .......(0800) 3302000

TelefonSeelsorge.............................................(0800) 1110 111
(anonym, kompetent, rund um die Uhr, gebührenfrei).........(0800) 1110 222
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“...............(08000) 116 016
gebührenfrei

Der nächste Zwönitztalkurier (Ausgabe August)

erscheint am 04.09.2019.

Redaktionsschluss ist der 05.08.2019.

+++ Vorankündigung +++
ACHTUNG !!! ACHTUNG !!!

Das Mitteilungsblatt September 2019
erscheint am 25.09.2019.

Aus organisatorischen Gründen muss 
der Redaktionsschluss bereits auf den

26.08.2019 vorgezogen werden! 
Wir bitten um entsprechende Beachtung.

Vielen Dank.



■ Papiertonne

Burkhardtsdorf, OT Kemtau und OT Eibenberg
Mittwoch, 07.08.2019

nur Sondertour: 
Mittwoch, 14.08.2019

OT Meinersdorf
Montag, 19.08.2019

■ Bioabfall 
(April - November 2019, Mittwoch, wöchentlich)

Burkhardtsdorf, OT Eibenberg, OT Kemtau, OT Meinersdorf
Donnerstag, 01.08.2019
Donnerstag, 15.08.2019
Donnerstag, 29.08.2019

Sondertouren:
Mittwoch, 07.08.2019 
Mittwoch, 21.08.2019

■ Gelbe Tonne

14-täglich Donnerstag, ungerade Woche
Burkhardtsdorf, OT Kemtau, OT Eibenberg – Gebiet I mit folgen-
den Straßen: Auental, Bergstraße in Richtung Kemtau, Eibenberg-
er Straße bis Ortsausgang in Richtung Burkhardtsdorf, Mühlen-
weg, Zwönitztalstraße – neu ab 06.06.2019!!!

Donnerstag, 01.08.2019
Donnerstag, 15.08.2019
Donnerstag, 29.08.2019

Zwönitztal Kurier
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Termine

■ Sitzungen der Gemeindegremien im Juli 2019

■ Gemeinderat Burkhardtsdorf – 
konstituierende Sitzung neugewählter Gemeinderat
Montag, 26.08.2019 19:00 Uhr; 
Rathaus Burkhardtsdorf, Sitzungssaal

■ Entsorgungstermine der Burkhardtsdorfer Ortschaften 

Achtung!!! +++ ab 06.06.2019 neue Entsorgungstermine 
für den Ortsteil Eibenberg gültig +++

■ Restabfall

Wohnpark Burkhardtsdorf 
Dienstag, 06.08.2019
Dienstag, 20.08.2019

Ortslage Burkhardtsdorf, OT Kemtau und OT Eibenberg
Mittwoch, 07.08.2019
Mittwoch,  21.08.2019

OT Meinersdorf
Freitag, 02.08.2019
Freitag, 16.08.2019
Freitag,  30.08.2019

Sondertouren
Mittwoch, 07.08.2019
Mittwoch,  21.08.2019

Ortschaftsinformationen
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NEU - 14-täglich Freitag, ungerade Woche
OT Eibenberg – Gebiet II mit folgenden Straßen: Ahornweg, Alte
Gasse, Am Feldrain, Am Geiersberg, Berbisdorfer Straße,
Bergstraße ab Kreuzung Auental, Dittersdorfer Weg, Einsiedler
Straße, Lindenweg, Neue Gasse, Wiesenweg

Freitag, 02.08.2019
Freitag,  16.08.2019
Freitag, 30.08.2019

OT Meinersdorf
Montag,  05.08.2019 
Montag, 19.08.2019

■ mobile Schadstoffsammlung

nächste Termine im September 2019

■ Straßenverzeichnis Sondertouren für Restabfall,  
Bioabfall und Papier:

Burkhardtsdorf
Am Niclasberg 16; Eibenberger Straße 3 - 3e; Dorfweg 9, 10, 11, 12;
Talstraße 4, 4a, 4b, 4c, 5 und 6; Wüsteweg 17, 17a, 18, 18a, 19

OT Kemtau
Am Hang 11,15,17,19,21,23,25,27;
Gelenauer Str. 21; Waldweg; Weißbacher Straße

■ Termine der Freiwilligen Feuerwehren 

Freiwillige Feuerwehr Burkhardtsdorf
Dienstag,    20.08.2019,   19:00 Uhr

Jugendfeuerwehr Burkhardtsdorf
Freitag,       23.08.2019,   16:30 – 18:30 Uhr

Freiwillige Feuerwehr Eibenberg
Dienstag,    06.08.2019,   19:00 Uhr 
Dienstag,    20.08.2019,   19:00 Uhr 

Jugendfeuerwehr Eibenberg
Freitag,       09.08.2019,   17:30 Uhr 
30.08. – 01.09.2019,        17:30 Uhr
                                         Sommer-Freizeit-Wochenende 

Freiwillige Feuerwehr Kemtau
Dienstag,    06.08.2019,   19:00 Uhr
Dienstag,    20.08.2019,   19:00 Uhr
Samstag,     31.08.2019,   17:00 Uhr - Gartenfest 

Jugendfeuerwehr Kemtau
Freitag,       09.08.2019,   17:30 Uhr 

Freiwillige Feuerwehr Meinersdorf
Dienstag,    06.08.2019,   19:00 Uhr
Dienstag,    20.08.2019,   19:00 Uhr 

Jugendfeuerwehr Meinersdorf
Samstag,     24.08.2019,   10:00 Uhr

■ Sprechstunde der Versichertenältesten 
der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland,
Frau Sabine Deponte in Burkhardtsdorf

Die Sprechstunde findet immer am 2. Dienstag im Monat von
14:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Ratssaal des Rathauses Burkhardts-
dorf statt. Wir bitten wir um unbedingte telefonische Voranmel-
dung, um längere Wartezeiten zu vermeiden.

Kontaktdaten:
Tel. 0170/2106886 oder per E-Mail: sabine.deponte@web.de

■ Wochenmarkt in Burkhardtsdorf

Der Wochenmarkt in Burkhardtsdorf findet
am Donnerstag, dem 01.08., 15.08. und
29.08.2019 ab 08:00 Uhr 
auf dem Marktplatz statt.

Dann wieder mit folgenden Sortimenten:
Imkereiprodukte, Fleischerei Nagy, Obst, Gemüse und Blumen,
Drogerieerzeugnisse, Textilien / Unterwäsche, Schuhe, Gardinen
(unregelmäßige Teilnahme) und Tischwäsche.
Ehem. Ostpprodukte und Fischwaren werden über die Sommer-
monate nicht angeboten!

Wir wünschen viel Spaß beim Markttreiben.

■ Eurofoam arena 

Termine August 2019:

17.08.2019, 14:00 Uhr               Schulaufnahmefeier der 
                                                   ABC-Schützen in der 
                                                   Eurofoam arena

„Sterne fallen nicht vom Himmel,
sie werden geboren.“

Herzlichen Glückwunsch zur Geburt!

Im Mai und Juni 2019 konnten wir in der Gemeinde Burk-
hardtsdorf die Ankunft eines kleinen Zwillingspärchens sowie
von zwei kleinen Mädchen begrüßen.

Es erblickten Noah und Yoan Weinhold, Benaja Mühlberg
sowie Timea Mari Sieland das Licht der Welt. 

Wir wünschen den Eltern und dem kleinen Nachwuchs
nachträglich alles Liebe, beste Gesundheit und viel Freude
miteinander sowie eine glückliche Zukunft.

„Jeder, der sich die Fähigkeit erhält,
Schönes zu erkennnen,
wird nie alt werden.“

Franz Kafka

Im Namen der Gemeinde Burkhardtsdorf gratulieren wir allen
Jubilaren, die im Juli ihren Geburtstag, ein Ehe- oder Firmen-
jubiläum feiern und feierten, recht herzlich und wünschen viel
Gesundheit und alles Gute.

Glückwünsche und Jubiläen



Herzlichen Glückwunsch zum Schulanfang
„Welch ein Jubel, welche Freude, 
denn dein großer Tag ist heute, 
weil die Schule, liebes Kind, 
endlich auch für dich beginnt. 

Mit dem Rechnen, Lesen, Schreiben, 
wirst du nun die Zeit vertreiben, 
das sind jene Dinge eben, 
die du brauchst fürs ganze Leben. 

Nur wer lernt, der wird gescheiter, 
wer gescheit ist, der kommt weiter. 
Lernen soll dir Freude bereiten 
und unser Glückwunsch dich begleiten.“

Friedrich Morgenroth

Die Kindergartenzeit liegt nun hinter Euch und ab dem 
19. August 2019 beginnt für die Schulanfänger der Ortsteile
Burkhardtsdorf, Eibenberg, Kemtau und Meinersdorf sowie für
Eure Eltern ein neuer, bisher noch unbekannter Lebensabschnitt.

Ihr werdet nun alle in einer gemeinsamen, modernen und zentra-
len Grundschule in der Ortsmitte der Gemeinde Burkhardtsdorf
lernen.

Ihr freut Euch sicher schon sehr darauf, dass Ihr bald das Lesen,
Schreiben und Rechnen lernt und Ihr werdet an Euren großen und
kleinen Erfolgen viel Freude haben. Es ist aber auch wichtig zu
wissen, dass Euch das Erlernte auf die Zukunft vorbereitet und
Euer Leben für immer begleiten wird.

Am 17. August 2019, 14:00 Uhr findet Eure feierliche Schulan-
fangsfeier in der Eurofoam arena Burkhardtsdorf statt, bei der Ihr
die schon lang ersehnten Zuckertüten erhalten werdet und Euch
die Großen Eurer künftigen Grundschule mit einem kleinen Pro-
gramm erfreuen. Dafür haben sie schon fleißig geprobt. 

Auf diesem Wege wünschen Euch, liebe ABC-Schützen, Euer
Bürgermeister Thomas Probst, der Gemeinderat Burkhardtsdorf,
die Ortschaftsräte mit den Ortsvorstehern sowie alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Burkhardtsdorf
für Euren neuen Lebensabschnitt einen guten Start, viel Spaß
beim Lernen, tolle Klassenkameraden und verständnisvolle Leh-
rerinnen und Lehrer, die Euch dabei helfen, ganz schnell und si-
cher das ABC und das 1 x 1 zu erlernen.

Hinweis: Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es leider nicht
mehr möglich, die namentliche Auflistung unserer Schulanfänger
2019 der Gemeinde Burkhardtsdorf an dieser Stelle zu veröf-
fentlichen. Wir bitten dafür um Verständnis.
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Kindereinrichtungen

■ Kindertag bei den „Mühlbergzwergen“

Auch in diesem Jahr freuten sich die „Mühlbergzwerge“ gemeinsam mit den Erzieherinnen auf den Kindertag. Da dieser
allerdings auf einen Samstag fiel, wurde am Freitag, den 07.06.2019 gefeiert. Das Wetter meinte es an diesem Tag gut
mit uns. Die Sonne schien den ganzen Tag, so dass wir alle geplanten Aktivitäten im Garten durchführen konnten. Unter
dem Motto: „Gesund und fit durch den Sommer“ warteten viele tolle Höhepunkte auf unsere Kinder. 
Nach einem leckeren und gesunden Frühstück mit Müsli, Corn-
flakes, Joghurt und reichlich Obst in den einzelnen Gruppen, ging
es für die Kinder in den Garten, wo eine Überraschung auf sie
wartete. Die Fee Esperanza begrüßte alle Kinder, sang mit ihnen
und zauberte die Geschenke zum Kindertag mit viel Hokus Pokus
herbei. Die Kinder konnten sich über allerhand neue Autos und
Bagger für den Sandkasten freuen. Auch ein großer bunter Ball
für die Kleinsten im Kindergarten war mit dabei. Anschließend
konnten die Kinder ihren Durst im Garten an einer Saftbar stillen.
Der krönende Abschluss war das Kinder- und Familienfest am
Nachmittag, zu dem auch die Eltern und Großeltern recht herz-
lich eingeladen waren. Die Erzieherinnen sorgten für eine tolle
Atmosphäre und luden die Kinder zu verschiedenen Angeboten
ein, wie zum Beispiel die Bastelstraße, Wasserbomben werfen,
Entspannungsgeschichten, Schatzsuche, Buttons stanzen, Kin-
derschminken und einen Kindersportparcours. Doch schon am
Vortag zogen herrlich köstliche Düfte durch unser Haus. Denn je-
de Kindergruppe bereitete einen Brotaufstrich zu und aus 7 Bro-
ten wurden leckere Häppchen kreiert. Auch bei der Getränkezu-
bereitung halfen die Kinder kräftig mit. Aus Rosmarin, Minze und Melisse entstanden gesunde Kräuterlimonaden. Am Nachmittag nun
durften alle Kinder mit ihren Gästen die gesunden Schnittchen und die leckere Limonade verkosten. Es war ein sehr gelungener Tag mit viel
Freude und Sonnenschein, welcher uns noch eine Weile in Erinnerung bleiben wird. Für die Kinder war der Tag ein tolles Erlebnis.

Das Team der „Mühlbergzwerge“ (Fotos: Kita "Mühlbergzwerge") 
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■ Die Kemtauer Vorschüler gehen auf Reisen

Es ist nun schon zu einer guten Tradition geworden, dass die Kemtauer Vorschüler am Ende eines spannenden und
ereignisreichen Vorschuljahres in die Jugendherberge nach Hormersdorf fahren. Nur dort im Geyerischen Wald
soll nämlich jedes Jahr ein ganz besonderer Baum wachsen.  Der Zuckertütenbaum.
Wie aber soll so ein Baum wachsen und die Zuckertüten reifen, wenn es ständig regnet und es viel zu kalt ist? Diese Frage beschäftigte 20
Schulanfänger schon die ganze Woche. Nun, manchmal ist wohl sogar die Sonne neugierig. Denn pünktlich am Nachmittag des 12.05.2019
schob sie die Wolken auseinander und begrüßte mit uns alle Kinder und ihre Eltern auf dem Parkplatz der Jugendherberge. Nun hieß es erst
einmal Zimmer einräumen und Betten beziehen. Danke, liebe Eltern, dass ihr dabei so fleißig geholfen habt. Und dann, nach einer kurzen
Verabschiedung konnte es beginnen, das Abenteuer Jugendherberge. Mit großem Appetit verspeisten alle leckere Muffins und süße Kekse.
Frisch gestärkt ging es dann ins Gelände. Spielplatz erkunden und Holz für das Lagerfeuer sammeln stand auf dem Programm.

Inzwischen stieg uns der Duft von gebratenen Würstchen in die Nase. Zeit für`s Abendessen! Mit einer Grillparty, Spiel und Spaß sowie
Stockbrot am Lagerfeuer verging die Zeit wie im Fluge. Und so saßen dann ca. 21:30 Uhr  20 müde Kinder in den Betten und lauschten noch
der Geschichte von den Zuckertütenzwergen und ihrer Mühe mit dem besonderen Baum. Der nächste Morgen begann mit einem guten Früh-
stück und viel Sonne. Nun konnte endlich unsere große Wanderung zu den Greifensteinen starten. Auf dem Weg dorthin erkundeten wir zu-
erst den Spielplatz am Stauweiher, folgten dann den geheimen Zeichen am Röhrgraben, lösten Schulanfängeraufgaben und fanden sogar ei-
ne Schatztruhe mit Süßigkeiten.

Auf den Greifensteinen stärkten sich alle mit leckeren Nudeln im Berghotel. Doch langsam machte sich Unruhe unter den Kindern breit. Wo
steht denn nun unser Zuckertütenbaum? Auch das Eis auf dem Rückweg konnte die Ungeduld nicht mehr besiegen. Und dann endlich! In
großen Buchstaben standen unsere Namen auf dem Weg zur Jugendherberge. Bunte Luftballons hingen in den Bäumen, von denen einige
noch kleine Aufgaben enthielten. Als die letzte Aufgabe gelöst war, gab es kein Halten mehr. Die Kinder stürmten zu ihrem Zuckertüten-
baum, den sie natürlich längst erspäht hatten. Jeder konnte seine eigene, liebevoll  gestaltete Zuckertüte in Empfang nehmen. Nun wurden
auch endlich die Eltern begrüßt, die schon auf uns gewartet hatten. Und so ging es zu Ende, unser Abenteuer Jugendherberge, aber die Erin-
nerung an 2 tolle Tage wird uns allen noch lange bleiben.

Das alles wäre natürlich nicht möglich ohne die Hilfe und Unterstützung unserer vielen fleißigen Helfer.
Wir bedanken uns bei: unseren „Ersatzpapas“ Tom Freund und Michael Flohr sowie Conny und Saskia, die uns 2 Tage begleitet haben; 
Sebastian Thonig und Rene Seifert für die Hilfe beim Grillabend; Familie Nagy für die leckeren Roster; der Apotheke Burkhardtsdorf, der
Volksbank Thalheim, Familie Flohr und Familie Werner für den Inhalt unserer Zuckertüten; den Muttis, die für uns den Zuckertütenbaum
und den Weg dorthin so schön gestaltet haben; allen Eltern, die uns mit Speisen und Getränken unterstützt haben und bei allen, die sonst
noch zum Gelingen unserer Abschlussfahrt beigetragen haben.

Stephan Claus
Leiter der Einrichtung im Namen der Schulanfänger und dem Erzieherteam (Fotos: Kita „Löwenzahn“)
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■ Kita „Meinersdorfer Rasselbande“ 
Es ist vollbracht – „Meinersdorfer Rasselbande“ erweitert naturnahes Außengelände

In sechs Arbeitseinsätzen mit unzähligen vielen erbrachten Arbeits-
stunden steht nun endlich unser Teil 2 des naturnahen Gartenprojektes. Bereits im Herbst
2018 wurde eine Matschstrecke im Kindergartengelände in nur zwei Tagen erbaut. Im April
2019 wurde diese dann endlich durch unsere Kinder in Betrieb genommen. Für diesen Ein-
satz unterstützten uns 16 Familien tatkräftig, so dass zusätzlich eine Wildblumenwiese ange-
legt werden konnte. Diese Wiese steht nun in voller Blüte und so können wir zusätzlich Bie-
nen, Krabbeltiere und allerlei andere Insekten begrüßen und beobachten.
Der zweite Bauabschnitt sollte nun im Juni 2019 beginnen und sich durch unseren kleinen
Wald schlängeln. Hierfür sind ein Niedrigseilgarten mit einer Hängebrücke, ein Spinnennetz,
verschiedene Balancierebenen und eine Tarzanschaukel geplant. Gesagt, getan...
Der erste Arbeitseinsatz war für den 13.06.2019 vorgesehen. Zum Glück konnte ein fleißiger
Papa im Vorfeld mit dem Bagger die ersten Löcher ausgraben und uns so viele Schweißtrop-

fen ersparen. Dennoch wurde Beton geschaufelt, Erde gesiebt, Baumstämme getragen, gehalten und verschraubt. Einige Eltern, die uns
beim letzten Bauabschnitt schon so tatkräftig unterstützten, packen sofort wieder mit an und zusätzlich konnten wir noch viele neue Gesich-
ter von Eltern und Großeltern für unser neues Vorhaben gewinnen, denn ohne die Hilfe der Familien wäre diese Idee nicht zum Tragen ge-
kommen. Mit 30 helfenden Familien und über 250 geleisteten Stunden wollen wir uns noch einmal herzlichst bei allen Familien für die tat-
kräftige Unterstützung bedanken. 
Bereits am Dienstag, dem 02.07.2019 konnten wir nun unsere feierliche Eröffnung mit den Sponsoren durchführen und würdig feiern. 
Mit einem festlichen Programm haben sich die Kinder und Erzieherinnen bei allen fleißigen Helfern und Sponsoren noch einmal persönlich
bedankt und zugleich wurde das „neu erbaute Areal“ von den Kindern ausprobiert.

Ein großer Dank geht an: Auto-Zentrum Zwönitz Windisch GmbH • Findeklee Baugesellschaft mbH • VW Sachsen GmbH Motorwerk
Chemnitz • Tischlerei Andreas Kroschke • Angela Hähnel • Ingenieurbüro Lehmann & Partner • Dach- und Montagebau Pfüller • amaderm
GmbH • Kingspan Insulation GmbH & Co. KG • Eikko-Drehteil GmbH • Friseur Anne Schöne • Elektroinstallation Jürgen Pilz • „Walter-
Linke-Sozialstiftung“ • Klaus Weinhold • Theresien Apotheke • Hauskrankenpflege Gerda Kestel • Beauty & Nilas Ines Römisch • Fliesen-
großhandel Peter Schilling • Friseursalon Bernd Rother • Ingenieurgesellschaft Technische Gebäudeausrüstung mbH • KSG Leiterplatten •
Brich Dachdeckerbetrieb • Eurofoam Deutschland GmbH Werk Sachsen • Erzgebirgssparkasse • Deutsches Kinderhilfswerk e.V. • envia M
Beteiligungsgesellschaft Chemnitz GmbH • Gemeindeverwaltung Burkhardtsdorf • Ruth Günther • Allianz Ninette Lohse • Familie Dechsel
• Familie Höft • Innenausbau Windisch • Schneider Bau GmbH • Lotter Metall GmbH & Co.KG • anonyme Spender.

Eine weitere Feier folgte am Freitag, dem 05.07.2019 bei uns in der Kita. Am Nachmittag stand noch eine Einweihungsfeier und Danksa-
gung für unsere fleißigen Helfer und aller Kitafamilien an. Auch sie sollten das „Bauwerk“ einmal bestaunen und in Benutzung ihrer Kinder
erleben. Bei Kaffee und Kuchen, Spiel und Spaß, Kinderschminken und unseren Flohmarkt wurden noch einmal die vergangenen Arbeits-
einsätze besprochen und neue Bauideen „geboren“. Für die kommenden Jahre ist ein weiterer Bauabschnitt vorgesehen, aber was da für eine
Idee dahinter steckt, ist noch ein kleines Kita-Geheimnis. 

Nun wünschen wir erst einmal allen Kitafamilien eine erholsame und schöne Urlaubszeit, ruhige und erlebnisreiche Tage und natürlich auch
allen Sponsoren eine angenehme Sommerzeit. 

Vielen Dank und sommerliche Grüße aus der „Meinersdorfer Rasselbande“, das Erzieherteam mit Leitung der Einrichtung
(Fotos: Kita „Meinersdorfer Rasselbande“) 
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Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der
Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

■ Regenbogen-Jugendtreff Burkhardtsdorf
Platz der Jugend 12 • Tel.: 23921

August 2019
Seniorenvormittag:   13.08.2019, 27.08.2019 (ab 10:00 Uhr)
Krabbelgruppe:         01.08.2019, 08.08.2019, 15.08.2019, 
                                 22.08.2019, 29.08.17 (ab 09:30 Uhr)
Mutti-Kind-              05.08.2019, 12.08.2019, 19.08.2019,
Nachmittag:              26.08.2019 (ab 15:00 Uhr)

Sommerferien bis 16.8.2019 
(bis 9.8.2019 geänderte Öffnungszeiten 15:00 bis 18:00 Uhr)

Donnerstag/Freitag,  „Spiele-Woche“ drinnen & draußen
01.08. - 02.08.2019   am Donnerstag „Spaß-Olympiade“
Montag 05.08.2019  „lecker futtern im RJT“ (Sandwiches), 
                                 Unkostenbeitrag 1,50 €
Dienstag bis Freitag,  „Kreativwoche – Basteln nach Lust und Laune“
06.08. - 09.08.2019   (Unkostenbeitrag 1,00 – 2,00 €, je nach 
                                 Materialeinsatz)

Öffnungszeit: Montag bis Freitag 15:00 bis 19:00 Uhr

Montag, 12.08.2019   „lecker futtern im RJT“ (Burger), 
                                   Unkostenbeitrag 1,50 €
Dienstag, 13.08.2019 „Auf zum Kegeln nach Thalheim“ – 
                                   mit Anmeldung (Unkostenbeitrag 6,00 €)
Mittwoch, 14.08.2019 „Auf ins Freibad!“ Badeerlaubnis nicht vergessen!
Donnerstag,              „relaxen im RJT“ – noch mal 
15.08.2019                 entspannen, bevor‘s wieder losgeht
Freitag, 16.08.2019    Ferien-Abschluss-Grillnachmittag
Montag, 19.08.2019   „lecker futtern im RJT“ (Waffeln), 
                                   Unkostenbeitrag 1,00 €
Dienstag, 20.08.2019  Bastelnachmittag für Erwachsene
Mittwoch bis Freitag,  Töpferwerkstatt 
21.08. - 23.08.2019    Unkostenbeitrag 2,00 €
Montag, 260.8.2019   „lecker futtern im RJT“ (Muffins), 
                                   Unkostenbeitrag 1,00 €
Dienstag - Freitag,      Spielplatz-Nachmittag (bei schönem Wetter)
27.08. - 30.08.2019    oder Basteleien und Tischspiele (bei Regen)

■ Regenbogentreff Meinersdorf
Bahnhofstraße 21 • Tel.: 22597

Öffnungszeit:               Montag bis Freitag 15:00 – 18:00 Uhr

Donnerstag, 01.08.2019  Spaßolympiade im RJT Burkhardtsdorf
Montag bis Freitag,          Ferien???
05.08. – 09.08.2019         Rechnet mit Aufgaben - abhängen uner-
                                         wünscht! Ins gemachte Nest setzen „iss nich“ 
                                         – also: mithelfen beim Umzug.
Montag bis Freitag,          Wir ändern das Bonusprogramm:
12.08. – 16.08.2019         den Siegpunkt auch bei Mitarbeit, die 
                                         Schimpfwort-Kasse kommt wieder.
Dienstag:                          Kegeln im Sportpark Thalheim 
Mittwoch:                         Badbesuch in Burkhardtsdorf
Montag bis Freitag,          Die letzte Ferienwoche.
19.08. – 23.08.2019         Mitleid- und Schonprogramm I:
                                         Sport mit Kevin. Kochen mit Anita.
                                         Vorbereitungen für die Eröffnungsfeier.

Sonnabend, 24.08.2019   Eröffnung des neuen Vereinshauses
Montag bis Freitag,          Die erste Schulwoche.
26.08. – 30.08.2019         Mitleid- und Schonprogramm II:
                                         Sport mit Kevin. Kochen mit Anita.
                                                          

Nimm die Welt, wie sie ist, nicht wie sie sein sollte.
Deutsches Sprichwort

Kirchliche Informationen

■ Gottesdienste & Veranstaltungen der
Ev.-Luth. Kirchgemeinden Burkhardtsdorf, 
Meinersdorf und Eibenberg-Kemtau

Jahreslosung 2019: 
Suche Frieden und jage ihm nach! Psalm 34,15

■ Unsere Gottesdienste
04.08.2019 7. Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Meinersdorf, Gottesdienst
10:00 Uhr Kemtau, Gemeinschaftsstunde
10:00 Uhr Burkhardtsdorf LKG, Gemeinschaftsstunde

11.08.2019 8. Sonntag nach Trinitatis
08:30 Uhr Eibenberg, Gottesdienst
10:00 Uhr Burkhardtsdorf, Abendmahlsgottesdienst

17.08.2019 10:00 - 10:30 Uhr Burkhardtsdorf
Samstag Schulanfängerandacht mit Einsegnung der Schulanfänger
für ihren neuen Lebensabschnitt

18.08.2019 9. Sonntag nach Trinitatis
08:30 Uhr Kemtau, Gottesdienst
10:00 Uhr Meinersdorf, Familiengottesdienst zum Schulanfang
10:00 Uhr Burkhardtsdorf LKG, Gemeinschaftsstunde

25.08.2019 10. Sonntag nach Trinitatis
08:30 Uhr Meinersdorf, Abendmahlsgottesdienst
10:00 Uhr Burkhardtsdorf

Familiengottesdienst zum Schulanfang
10:00 Uhr Eibenberg, Abendmahlsgottesdienst

01.09.2019 11. Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Kemtau (Turnhalle)

Gemeindefest für alle Gemeinden

In allen Orten finden parallel zu den Gottesdiensten um 10:00 Uhr
Kindergottesdienste statt. In Burkhardtsdorf kann bei allen Gottes-
diensten auch gern der Krabbelraum in der Kirche genutzt werden. 
Zu unseren Gottesdiensten werden Fahrdienste angeboten – nähere
Informationen im Pfarramt.

■ Unsere Kreise und Veranstaltungen
• Gemeinsame Kreise:
Bibelkreis Mittwoch, 14.08., 19:30 Uhr

im Pfarrhaus Burkhardtsdorf
Christenlehre u. finden erst wieder nach den 
Kinderstunde Sommerferien statt
Teeniekreis freitags, 16:30 Uhr

LKG Burkhardtsdorf, Canzlerstr.
Junge Gemeinde freitags, 19:30 Uhr

in Burkh.-df., Pfarrh.-Nebengebäude



Zwönitztal Kurier

C
M
Y
K

20 31. Juli 2019

Männerkreis Freitag, 30.08., 19:30 Uhr
in Meinersdorf

Hauskreise verschiedene Altersgruppen
Kontakte/Infos im Pfarramt

Kirchenchor montags, 19:30 Uhr, Kirche Eibenberg    
Posaunenchor freitags, 18:30 Uhr

LKG Burkhardtsdorf, Canzlerstr.
Kirchenvorstand Mittwoch, 21.08., 19:30 Uhr

• Burkhardtsdorf (Treffen im Pfarrhaus):
Seniorenkreis Dienstag, 27.08., 14:00 Uhr
Frauenkreis Dienstag, 20.08., 19:30 Uhr
Kreis Junger Samstag, 10.08., 19:00 Uhr
Erwachsener im Pfarrhaus-Nebengebäude 

• Meinersdorf (Treffen im Pfarrhaus):
Seniorenkreis Donnerstag, 29.08., 14:00 Uhr
Frauenkreis Dienstag, 27.08., 19:30 Uhr

• Eibenberg-Kemtau:
Bibelstunde Do., 01.08. und 15.08., 19:30 Uhr

in Kemtau
Gebetsstunde Donnerstag, 22.08.,  19:30 Uhr

bei Fam. Martin
Frauenstunde und Dienstag, 06.08., 18:30 Uhr
Frauengespr.-kreis in Kemtau

■ Informationen

In der Sommer- und Urlaubszeit kommt es in den Pfarrämtern zu
veränderten Öffnungszeiten. Wir bitten, die Aushänge zu beachten
und den Anrufbeantworter zu benutzen - wir melden uns gern zurück.  

Wir laden ganz besonders die Schulanfänger & ihre Familien aber
natürlich auch die ganze Gemeinde ein:
- Schulanfängerandacht am 17.08.2019, 10:00 – 10:30 Uhr in

der Burkhardtsdorfer Kirche
- Familiengottesdienste zum Schuljahresbeginn:

18.08.2019, 10:00 Uhr in Meinersdorf (mit Begrüßung der
Schulanfänger)
25.08.2019, 10:00 Uhr in Burkhardtsdorf.

Bitte beachten Sie den Artikel und Hinweis zum Alphakurs der
Evangelischen Allianzgemeinden (ab 5. September) in diesem Heft.

Alle Kinder und Jugendlichen sind zur Christenlehre und zum
Konfirmandenunterricht im neuen Schuljahr eingeladen – Neue
sind uns immer herzlich willkommen! Konkrete Zeiten zur Chri-
stenlehre werden erst mit den neuen Stundenplänen abgestimmt.
Die Treffen zur Abstimmung sind:
- mit den Burkhardtsdorfer und Eibenberg-Kemtauer

Kindern der Klassen 1 - 6 am Montag, dem 19.08.2019, um
17:00 Uhr im Pfarrhaus Burkhardtsdorf

- mit den Meinersdorfer Kindern der Klassen 1 - 6 am Dienstag,
dem 20.08.2019, um 16:00 Uhr im Pfarrhaus Meinersdorf.

Bitte an die Stundenpläne denken. ☺

Du startest mit diesem Schuljahr in die 7. Klasse? Dann kannst du
gern – egal ob du dich bisher für Kirche und Glauben interessiert
hast oder nicht – an der Konfirmandenarbeit teilnehmen. Am En-
de dieser Zeit (im April oder Mai 2021) kannst du, wenn du möch-
test, deine Taufe oder deine Konfirmation feiern oder dir deine Teil-
nahme bestätigen lassen. Bis dahin werden wir uns regelmäßig mitt-
wochs treffen, um miteinander über den Sinn des Lebens, unser ei-
genes Leben und den christlichen Glauben ins Gespräch zu kom-
men. Darüber hinaus wird es „Projekte“ geben, die wir gemeinsam
erleben, z. B. einen Konfi-Tag und die Konfi-Freizeit in den Herbst-
ferien. Wenn du dich für diese Fragen oder unser Angebot interes-

sierst, bist du herzlich zum ersten Treffen der Vorkonfirmanden
(Kl. 7) eingeladen. Es findet am Mittwoch, dem 28.08.2019, um
16:00 Uhr mit Pfr. Großmann im Pfarrhaus Burkhardtsdorf statt.
Die Eltern sind zur Klärung von organisatorischen und inhaltlichen
Fragen dann ab 17:15 Uhr herzlich mit eingeladen.

Herzliche Einladung zur Ausfahrt in die Kirche nach Seiffen -
offen für alle Interessierten
Am Donnerstag, den 19.09.2019 führt der Seniorenkreis Meiners-
dorf eine Ausfahrt in die Kirche nach Seiffen durch, zu der Jeder-
mann herzlich eingeladen ist. Nach dem Start mit dem Bus 12:00
Uhr in Meinersdorf ist eine Kirchenbesichtigung in Seiffen und ein
gemeinsames Kaffeetrinken geplant. Gegen 18:00 Uhr sind wir
wieder zurück in Meinersdorf/Burkhardtsdorf. Der Unkostenbei-
trag beträgt 20,00 €. Anmeldungen über Frau Uhlig, Tel: 22296 und
das Pfarramt Meinersdorf Tel: 22669.

■ Öffnungszeiten und Kontakt:
• Pfarramtskanzlei Burkhardtsdorf 
Am Markt 10, 09235 Burkhardtsdorf, Tel.: (03721) 23043
Email: kg.burkhardtsdorf@evlks.de, www.kirche-burkhardtsdorf.de
Montag: 08:00 – 12:00 Uhr, Dienstag: 14:00 – 18:00 Uhr 
Donnerstag, Freitag: 08:00 – 10:00 Uhr 
Bankverbindung: Bank für Kirche und Diakonie - LKG Sachsen 
IBAN: DE92 3506 0190 1665 9000 17, BIC: GENODED1DKD

• Pfarramtskanzlei Meinersdorf 
Hauptstr. 18, 09235 Burkhardtsdorf, Tel.: (03721) 22669 
Fax: 03721/268440, E-Mail: kg.meinersdorf@evlks.de
www.kirche-meinersdorf.de, Dienstag: 09:00 – 11:00 Uhr, 
Donnerstag: 09:00 – 11:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr                
Bankverbindung: Bank für Kirche und Diakonie - LKG Sachsen 
IBAN: DE69 3506 0190 1682 0090 27, BIC: GENODED1DKD

• Pfarramtskanzlei Kemtau
Gelenauer Str. 18, 09235 Burkhardtsdorf, Tel.: (037209) 2423
Fax: (037209) 691448, Email: kg.eibenberg_kemtau@evlks.de
www.kirche-eibenberg.de, Donnerstag: 16:00 – 18:00 Uhr
sowie nach Vereinbarung
Bankverbindung: Erzgebirgssparkasse
IBAN: DE49 8705 4000 3612 0001 19, BIC: WELADED1STB 

• Pfarrer:  
Pfr. Markus Großmann, Am Markt 10, 09235 Burkhardtsdorf
Tel.: (03721) 23074, Email: markus.grossmann@evlks.de

■ Evangelisch-methodistische Kirche
Burkhardtsdorf 
Alte Poststraße 14

Mittwoch, 01.08.,
15:00 Uhr,   Seniorenkreis in Burkhardtsdorf
Sonntag, 04.08.,
10:30 Uhr,   Gottesdienst und Kindergottesdienst in Burkhardtsdorf
Mittwoch, 07.08.,
19:30 Uhr,   Bibelstunde in Gornsdorf
Sonntag, 11.08.,
10:30 Uhr,   Gottesdienst und Kindergottesdienst in Burkhardtsdorf
Sonntag, 18.08.,
10:30 Uhr,   Gottesdienst und Kindergottesdienst in Gornsdorf
Mittwoch, 21.08.,
19:30 Uhr,   Bibelstunde in Burkhardtsdorf
Donnerstag, 22.08.,
19:00 Uhr,   Meditation des Tanzes in Burkhardtsdorf
Sonntag, 25.08.,
10:30 Uhr,   Gottesdienst und Kindergottesdienst in Gornsdorf
jeweils 30 Minuten vor dem Gottesdienst: Gebetszeit

Kontakt: Pastor Jörg Herrmann • Robert-Koch-Straße 1
08297 Zwönitz • Tel. 037754 – 2452 • burkhardtsdorf@emk.de



Zwönitztal Kurier31. Juli 2019 21

C
M
Y
K

Ortschaft Meinersdorf
Alte Thalheimer Straße 11
Kontakt: Christoph Schreiber, 
Tel. 03721/2744131

Wir laden zu folgenden Veranstaltungen
herzlich ein:
Gemeinschaftsstunde            Sonntag, 04.08.,         19:30 Uhr

             Sonntag, 11.08.,         19:30 Uhr
             Sonntag, 18.08.,         19:30 Uhr
             Sonntag, 25.08.,         15:00 Uhr 

Kinderstunde                          Sommerpause!
Bibelstunde                             Mittwoch, 14.08.,       19:30 Uhr

             Mittwoch, 21.08.,       19:30 Uhr 
Frauenstunde                           Mittwoch, 07.08.,       19:30 Uhr
Gebetsstunde                           Mittwoch, 28.08.,       19:30 Uhr               

■ LANDESKIRCHLICHE GEMEINSCHAFT

■ Neuapostolische Kirche

Gottesdienst - sonntags 10:00 Uhr
Obere Hauptstraße 68b
09235 Burkhardtsdorf

Kontakt: Jörg Melzer
Tel. 03721/25390
www.nak.org und www.nak.de

■ LANDESKIRCHLICHE GEMEINSCHAFT
Veranstaltungen im August 2019

Der HERR macht sich auf, dass er sich euer erbarme.
Jesaja 30, Vers 18

Ortschaft Burkhardtsdorf
Canzlerstraße 10
Kontakt: Stefan Rößler
Tel. 03721/24560

Herzlich willkommen zu unseren Veranstaltungen:
Donnerstag, 01.08.,  09:30 Uhr   Mamizeit
Freitag,        02.08.,  16:30 Uhr    Teeniekreis
Sonntag,      04.08.,  10:00 Uhr    Gemeinschaftsstunde für Groß & Klein
Dienstag,     06.08.,  19:00 Uhr    Bibelstunde
Mittwoch,    07.08.,  15:00 Uhr    Seniorennachmittag
                                19:30 Uhr    EC-Jugendbibelstunde
Sonntag,      11.08.,  19:30 Uhr    Gemeinschaftsstunde
Dienstag,     13.08.,  19:30 Uhr    Frauenstunde
Mittwoch,    14.08.,  19:30 Uhr    EC-Jugendbibelstunde
Sonntag,      18.08.,  10:00 Uhr    Gemeinschaftsstunde für Groß & Klein
Dienstag,     20.08.,  19:30 Uhr    Bibelstunde
Mittwoch,    21.08.,  19:30 Uhr    EC-Jugendbibelstunde
Freitag,        23.08.,  16:30 Uhr    Teeniekreis
Sonntag,      25.08.,  19:30 Uhr    Gemeinschaftsstunde
Dienstag,     27.08.,  19:30 Uhr    Bibelstunde
Mittwoch,    28.08.,  19:30 Uhr    EC-Jugendbibelstunde
                                19:45 Uhr    Missions-Gebetskreis
Freitag,        30.08.,  16:30 Uhr    Teeniekreis

„Ein Blick über den Tellerrand – Schwester Annemarie führt
uns durchs Heilige Land“ – Unter diesem Thema laden wir alle Se-
nioren von Burkhardtsdorf am Mittwoch, dem 07.08.2019 zu einem
Seniorennachmittag in das Haus der Landeskirchlichen Gemein-
schaft Burkhardtsdorf, Canzlerstraße 10, ein. Für den diesjährigen
„Blick über den Tellerrand“ haben wir Schwester Annemarie Bert-
schinger, ehemalige Oberin des Sächs. Gemeinschafts-Diakonissen-
hauses ZION in Aue, eingeladen. Sie will uns in Wort und Bild von
einer Reise durch das Land der Bibel, das heutige Israel, berichten.
Wir freuen uns auf einen informativen und interessanten Nachmit-
tag bei einem „Blick über den Tellerrand“. Christine und Hannelore
Jahn aus Mildenau werden diese Reise musikalisch begleiten. Na-
türlich haben wir auch wieder viel Zeit zum gemeinsamen Kaffee-
trinken und für Gespräche eingeplant. Also lassen Sie sich ganz
herzlich zum Seniorennachmittag einladen. Wir wollen um 15:00
Uhr beginnen und bis ca. 17:00 Uhr zusammen sein. Gern holen wir
Sie an Ihrer Haustür ab. Bitte melden Sie sich dazu bei Wolfgang
Schneider unter der Telefonnummer 03721/3389041.
Ich freue mich auf Ihr Kommen und grüße Sie im Namen der Lan-
deskirchlichen Gemeinschaft Burkhardtsdorf ganz herzlich. 

Ihr Wolfgang Schneider
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Vereinsmitteilungen

Verantwortlich für den Teil „Vereinsmitteilungen“ sind die Vereine.

■ „Wo man singt, da lass dich ruhig nieder …“ 

Am 26.08.2019 starten wir ins neue Chorjahr.
Wer gerne singt, ist uns herzlich willkommen.
Wir proben immer montags von 19:45 – 20:45 Uhr in der Evangeli-
schen Oberschule Burkhardtsdorf.
Wir freuen uns auf euch.

Chor „viva la musica“

■ Gruppe Ortsgeschichte im „Kemtau/
Eibenberger Heimatverein 1992“ e. V.

Die Gruppe Ortsgeschichte im „Kemtau/Eibenberger
Heimatverein 1992“ e. V. trifft sich wie immer 19:00 Uhr im Gemein-
schaftszentrum "Alte Schule" in Eibenberg, Zwönitztalstraße 12 am:
21.08.2019 • 18.09.2019 • 16.10.2019 • 16./17.11.2019 – Ausstellung •
18.12.2019.

Stefan Förster für die Gruppe Ortsgeschichte

■ Zusatzveranstaltung der 
„Borgschdorfer Klatschguschn“ im Herbst 2019

ACHTUNG! ACHTUNG! 
De Borgschdorfer Klatschguschn geben be-
kannt: Auf Grund der großen Nachfrage nach
Karten für die Veranstaltungen der
„Borgschdorfer Klatschguschn“ im Herbst
2019 haben wir beschlossen, eine Zusatzver-
anstaltung durchzuführen. 

Wann?               am Freitag, dem 1. November 2019
Wo?                    in der Eurofoam arena - Burkhardtsdorf
Wie spät?           Einlass 18:00 Uhr – Beginn 19:00 Uhr
Kartenpreis?     15,00 € 
Eine Veranstaltung, mit dem Programm 2019, aber OHNE 3-Gänge-
Menü. Es wird aber selbstverständlich für das leibliche Wohl ge-
sorgt. Das Programm dreht sich dieses Mal um eine absolut „ernst
gemeinte Angelegenheit“ – nämlich - wir bringen zahlreiche Argu-
mente auf die Bühne, warum BURKHARDTSDORF Europas Kul-
turhauptstadt 2025 werden soll muss.

Burkhardtsdorf – Kulturhauptstadt 2025
Jetzt erst recht!!!

Europas Vielfalt und Zusammengehörigkeit erlebbar machen -
das ist das Ziel des Programms der Kulturhauptstädte Europas –
so auch das UNSERE !

Kartenbestellungen unter: 
Telefon: (03721) 20 0 57
e-mail: karten@klatschguschn.de
Gegen 1,00 € Aufschlag werden die Karten auch zugesandt.
Eine Kartenrückgabe ist nur bis drei Wochen vor der jeweiligen Ver-
anstaltung möglich.

Über zahlreiche Gäste, auch zu dieser freitags – Veranstaltung wür-
den wir uns sehr freuen!

■ Geschichts- und Kunstverein Burkhardtsdorf e. V.

Die aktiven Mitglieder des Geschichts-
und Kunstverein Burkhardtsdorf e. V. 
möchten sich auf diesem Wege wieder ein-
mal bei allen Interessierten melden.
Auch wenn im Moment nicht so viel unse-
rer Aktivitäten an die Öffentlichkeit 
gelangt… wir sind aktiv und freuen uns über Jeden, der neugierig
auf das alte Buchdruckerhandwerk ist. Damit das Museum nicht nur
zu Weihnachten, zur traditionellen Ausstellung und den weihnacht-
lichen Druckeraktivitäten von unseren Gästen besucht wird, haben
wir ein paar Ideen entwickelt, um uns auch das ganze Jahr über wis-
sensbegierige Leute ins Haus zu holen.

Diese Ideen möchten wir Ihnen hier gern vorstellen.
Die Buchdruckerei wird ab August 2019 jeden Montag von 14:00
Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet sein. Neugierige Besucher sind herz-
lich willkommen, um sich in den liebevoll hergerichteten Räumen
und in den Werkstätten umzuschauen. Um Führungen optimal vor-
bereiten zu können, bitten wir UNBEDINGT um eine vorherige
Anmeldung unter der Telefonnummer 0173 / 7094929 – da meldet
sich dann Ronny Kottirra.

Für Kinder, die mit der Familie, einer Gruppen oder ihrer Klasse bei
uns vorbeischauen möchten, werden wir den Museumsbesuch zum
Anfassen und Mitmachen gestalten. Das heißt dann, jeder kann
selbst ausprobieren und fühlen, wie der Johannes Gutenberg mit den
„beweglichen Buchstaben“ gearbeitet hat. Das Gleiche ist natürlich
auch für die Erwachsenen möglich.

Für den Herbst 2019 ist eine Fotoausstellung von Marcel Roth geplant.

Mit den Borgschdorfer Klatschguschn und Frau Böttger möchten wir
beginnen, in unseren Räumlichkeiten Leseveranstaltungen zu gestal-
ten. Das alles unter dem Aspekt der Verbindung zwischen Buch(dru -
ckerei) und dem (Vor)lesen aus dem fertigen Buch. Es sollen „Lese -
nachmittage“ für unsere Kinder mit verschiedenen Themen veranstal-
tet werden. Da sind die Märchen, Fabeln und Sagen, Geschichten aus
dem Erzgebirge und vielerlei tolle Bücher aus Vergangenheit und Ge-
genwart, die unsere Kinder und Jugendlichen vielleicht (und sei es nur
für einen Moment) von Computer und Smartphone weglocken könn-
ten und die Begeisterung zum „gelesenen Buch“ wecken. Als Start,
einer vielleicht wachsenden Tradition für unsere Erwachsenen, soll es
unter dem Motto „Krimi und Rotwein“ - um die Genüsse edler Trop-
fen und den Genuss eines guten Buches gehen. Weiterhin wissen wir
von „schlummernden Talenten“ einiger unserer Mitbürger, welche
Gedichte und Geschichten schreiben – oftmals im Verborgenen, doch
wir werden gemeinsam diese Talente „ans Licht holen“ und sie einem
interessierten Publikum vorstellen.

Zu all diesen Veranstaltungen werden natürlich rechtzeitig die Ter-
mine bekanntgegeben.

Ein weiteres Projekt haben wir gemeinsam mit der Evangelischen
Oberschule Burkhardtsdorf im Sinn. Dabei wollen wir versuchen,
interessierte Schüler in unserem Buchdruckereimuseum ihre Kreati-
vität mit den uns gegebenen Mitteln ausleben zu lassen. Das alte
Handwerk „Buchdruck“ und alles was damit zusammenhängt, den
Jugendlichen nahe bringen und sie vielleicht sogar so zu begeistern,
dass sie im Verein eine „kreative Heimat“ finden – das ist unser
Plan. Mit Erfolg wurde das schon mit dem Regenbogen Jugendtreff
geprobt und in den Sommerferien sind dafür wieder Museumsbesu-
che geplant.

Selbstverständlich wird, pünktlich mit dem Burkhardtsdorfer „Pyra-
midenanschieben“, in der  Weihnachtszeit wieder die traditionelle



Zwönitztal Kurier31. Juli 2019 23

C
M
Y
K

Ausstellung mit erzgebirgischen Kleinoden und weihnachtlichen
Druckereien zu sehen sein.

Wir, die Mitglieder des Geschichts- und Kunstvereins e. V., würden
uns über zahlreiche Besuche von den Einwohnern aller Gemeinden
freuen. Dankbar wären wir auch über noch mehr Anregungen für ei-
ne erfolgreiche Vereinsarbeit.

ACHTUNG! ACHTUNG! Wir möchten ausdrücklich auf den
Schaukasten vor unserer Buchdruckerei hinweisen, er wird in stän-
dig aktualisiert, erneuert und enthält auch Informationen von den
Ortschronisten unserer Gemeinde.

■ Heimatverein Meinersdorf e. V.

Liebe Heimatfreunde,
am Mittwoch, dem 14.08.2019 fahren wir nach Jahns-
dorf zur Heyde-Keramik.
Wir besichtigen das Unternehmen, danach geselliges Beisammen-
sein. Bei Fahrbedarf bitte beim Vorstand melden.

Glück Auf!
Der Vorstand

■ Briefmarkensammlerverein Zwönitztal 1995 e. V.

Sie sammeln Briefmarken oder interessieren sich
dafür? …
… dann würden wir uns sehr freuen, wenn wir Sie zu ei-
nem unserer Vereinsabende als Gast begrüßen könnten.
Kommen Sie doch einfach einmal ganz unverbindlich zu uns oder
rufen Sie einen der Ansprechpartner an.
Vielleicht finden Sie Anregung für ein neues Hobby. Ganz sicher
aber finden Sie gleichgesinnte freundliche Sammler, die keinesfalls
geringschätzig über einen Anfänger oder weniger intensiv sammeln-
den Briefmarkenfreund denken. Falls Sie den Marktwert Ihrer
Sammlung wissen möchten, so wenden Sie sich vertrauensvoll an
uns. Wir beraten Sie auch beim Verkauf Ihrer Marken.

Vereinsabende: finden in der Regel jeden 2. Donnerstag im Monat,
19:00 Uhr im Jugend- und Vereinshaus Meinersdorf statt.

■ Ansprechpartner:
Johannes Weißbach Tel.: (03721) 273747     
Jürgen Viehweger Tel.: (03721) 20303
Harald Keller Tel.: (03721) 22250
Klaus Zumpe Tel.: (03721) 23963
www.briefmarkensammlerverein-zwoenitztal1995.de

■ Volkssolidarität e.V./
Ortsgruppe Burkhardtsdorf                             

Die Ortsgruppe der Volkssolidarität e. V. informiert 
und lädt ein:

Am 18.07.2019 fand unser beliebtes Grillfest im Rahmen unseres
Seniorennachmittages statt. Danke an Wolfgang Marschner, Erich
Findeisen, Klaus Starke, Klaus Heller und Dieter Teßmann für das
Grillen unserer beliebten Roster. Ihr habt uns leckeres Essen gegrillt
- danke an Euch. Manfred Vogel umrahmte unser Grillfest mit Mu-
sik und bei den tollen Liedern hielt es uns nicht auf den Plätzen.
Es wurde getanzt und gelacht und die Zeit verging viel zu schnell.

Wir sehen uns am 22.08.2019 zu unserem nächsten Seniorennach-
mittag - Unterhaltung und Tanz mit Bernd und Anett.

Bitte folgende Veranstaltungen vormerken: 
• 01.10.2019, Ausfahrt in das Korener Land
• 09.10.2019, Stadthalle Herbstlaub
• 24.10.2019, Seniorennachmittag - Erntedankfest Unterhaltung

mit der Gruppe Make up

Wir freuen uns, wenn unsere Angebote angenommen werden.

Herzliche Grüße bis zum Wiedersehen von 
Birgit Teßmann, Rita Marschner, Gudrun Findeisen, Ulla Birnstein

Sonstiges

Evangelische Allianz Burkhardtsdorf

■ Der Wahrheit auf der Spur – Alphakurs

Hat das Leben mehr zu bieten? Macht Glaube glücklich? Ist mein
Leben Zufall? Beten – warum und wie? Was glauben Christen ei-
gentlich? Haben Sie solche oder ähnliche Fragen, beten Sie heim-
lich oder interessieren Sie sich für den christlichen Glauben, dann
ist ein Alphakurs für Sie das Richtige! Alpha ist ein Glaubenskurs
in entspannter Atmosphäre für alle, die sich (wieder) neu mit den
Kernthemen des christlichen Glaubens auseinandersetzen möchten.

An elf Abenden ab dem 5. September 2019 und an einem Samstag
laden wir Sie ein sich in entspannter Atmosphäre über zentrale In-
halte des christlichen Glaubens mit Anderen austauschen. Dabei
soll es nicht nur (aber auch) um Glaubenswissen gehen, sondern um
Ihre persönlichen Fragen. Die Abende beginnen donnerstags je -
weils um 19:00 Uhr und werden im Pfarrhaus Burkhardtsdorf
(Am Markt 10, 09235 Burkhardtsdorf) stattfinden.

Der Kurs ist für Erwachsene jeden Alters gedacht, die eine Offen-
heit für religiöse Themen mitbringen. Er ist völlig ergebnisoffen
und zielt zunächst auf eine persönliche Auseinandersetzung mit
Glaubensfragen. Er kann als Möglichkeit genutzt werden sich auf
die eigene Taufe, eine Patenschaft, die Erwachsenenkonfirmation,
eine kirchliche Hochzeit oder eine Anstellung bei einem christli-
chen Arbeitgeber vorzubereiten. Sie müssen nicht Mitglied einer
Kirche sein. Die Teilnahme ist kostenlos, aber sicher nicht umsonst.

Weitere Informationen finden sie unter www.alphakurs.de. Haben
Sie Interesse oder Fragen zum Kurs in Burkhardtsdorf oder möch-
ten Sie sich gern für den ersten Abend (am 5. September) unver-
bindlich anmelden, dann nehmen Sie bitte mit Pfarrer Markus
Großmann Kontakt auf: markus.grossmann@evlks.de oder
03721/23074.



Siegreiche Mannschaft - 
B-Junioren der Spielgemeinschaft 
Thalheim/Burkhardtsdorf
Am 22.06.2019, dem letzten Spieltag der Meisterrunde in der Kreisliga,
setzten sich die B-Junioren der Spielgemeinschaft Thalheim/
Burkhardtsdorf in einem spannenden Spiel mit 3:1-Sieg über die
Spielgemeinschaft Olbernhau/Pockau-Lengefeld durch.

Mit diesem Sieg konnte die Mannschaft den Kreismeisterpokal der
Saison 2018/2019 empfangen. Herzlichen Glückwunsch!

Uta Kmuch
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Siegreiche Mannschaft - 
B-Junioren der Spielgemeinschaft 
Thalheim/Burkhardtsdorf

(Foto: FSV Burkhardtsdorf e. V.)


